Samtgemeinde

GELLERSEN

Der Samtgemeindebirgermeister

Bekanntmachung

Am Montag, 30. Juni 2025, um 19:30 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses in Rep-
penstedt, Dachtmisser Stralde 1, eine 6ffentliche Sitzung des Rates der Samtgemeinde
Gellersen der Samtgemeinde Gellersen statt.

Tagesordnung

A) Offentlicher Teil:

1 Eréffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemalen Ladung und der Be-
schlussfahigkeit

2 Feststellung der Tagesordnung

3 Beschlussfassung tUber die Behandlung von Tagesordnungspunkten in nichtéffentli-
cher Sitzung

4 Genehmigung des Protokolls tber die 12. Sitzung des Samtgemeinderates am
16.12.2024

5 Bericht des Samtgemeindeblrgermeisters Uber wichtige Beschlisse des Samtge-

meindeausschusses und wichtige Angelegenheiten der Verwaltung

6 Einwohnerfragestunde (bei Bedarf)

7 Ernennung des Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Kirchgellersen

8 Verleihung der Ehrenbezeichnung ,Ehrenortsbrandmeister®

9 Bestellung eines ehrenamtlichen Wild- und Jagdschadenschatzers

10 Umbildung des Schulausschusses
- Benennung einer Lehrervertreterin

11 Neuwahl einer Samtgemeindeblirgermeisterin/eines Samtgemeindebirgermeisters

12 Samtgemeindewabhlleitung und Stellvertretung fiir die Kommunalwahlen 2026

13 14. Anderungssatzung zur Entschadigungssatzung der Samtgemeinde Gellersen
- Aufwandsentschadigung fur Ausbilder im Rahmen der modularen Truppmann-
Ausbildung

14 7. Anderungssatzung zur Satzung Uber die Erhebung von Gebiihren fir die Benut-
zung der Friedhéfe und deren Einrichtungen in der Samtgemeinde Gellersen

15 51. Anderung des Flachennutzungsplanes betreffend die Gemeinde Reppenstedt
(Bebauungsplan Nr. 42 "Birgerpark")
- Feststellungsbeschluss

16 Einbringung von Grundbesitz in die Bau- und Grundstlicksverwaltungsgesellschaft
der Samtgemeinde Gellersen mbH & Co. KG

17  Behandlung von Anfragen und Anregungen

B) Nichtoffentlicher Teil:

18  Wirtschaftliche Situation der Entwicklungsgesellschaft der Samtgemeinde Gellersen
mbH

19  Sponsoring und Korruptionsbekampfung

20  SchlieBung der Sitzung

Reppenstedt, 20.06.2025

Samtgemeinde Gellersen
Der Samtgemeindeburgermeister

gez.
Steffen Gartner



Samtgemeinde Gellersen
Der Samtgemeindebiirgermeister

Reppenstedt, 30.01.2025

Verantwortlich: Holger Scholzel
Amt: Ordnungsamt

SITZUNGSVORLAGE S/X/431

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Samtgemeindeausschuss 10.02.2025 4 nein
Samtgemeinderat ja

Ernennung des Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Kirchgellersen

Sachverhalt:
Der bisherige Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Kirchgellersen, Herr Jirgen Cordes, hat sein Amt
mit Ablauf des 31.12.2024 niedergelegt. Demzufolge wurde eine Neuwahl durchgefihrt.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Kirchgellersen am 18.01.2025 ist vor-
geschlagen worden, den Brandmeister Boris Goldbach mit der Wahrnehmung dieses Amtes zu be-
trauen. Die Versammlung hat diesem Vorschlag mit absoluter Mehrheit zugestimmt.

Nach § 20 (3) des Nds. Brandschutzgesetzes mussen Ortsbrandmeister personlich und fachlich ge-
eignet sein. Die Verordnung ber die kommunalen Feuerwehren (FwVO) iber Dienstgrade, Voraus-
setzungen und Funktionen schreibt entsprechende Lehrgange und Dienstzeiten vor.

Herr Goldbach erfillt die gesetzlichen und persénlichen Voraussetzungen fir die Ernennung.
Der Kreisbrandmeister Lanius hat dem Ernennungsvorschlag ohne Bedenken zugestimmt.

Da die offizielle Ernennung von Herrn Goldbach erst in der nachsten Sitzung des Samtgemeindera-
tes im Juni 2025 (Zustandigkeit Rat) erfolgt, soll Herr Goldbach bis dahin zundchst kommissarisch als
Ortsbrandmeister eingesetzt werden.

Beschlussempfehlung:

1. Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Gellersen beschlieft, dem Brandmeister Boris
Goldbach die Aufgaben des Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Kirchgellersen bis zu seiner of-
fiziellen Ernennung durch den Samtgemeinderat zunachst kommissarisch zu tubertragen.

2. Der Rat der Samtgemeinde Gellersen beschlief3t, Herrn Boris Goldbach zum Ortsbrandmeister
der Ortsfeuerwehr Kirchgellersen fir die Dauer von sechs Jahren zu ernennen.

Seite 1 von 1



Samtgemeinde Gellersen
Der Samtgemeindebiirgermeister

Verantwortlich: Holger Scholzel
Amt: Ordnungsamt

Reppenstedt, 16.04.2025

SITZUNGSVORLAGE S/X/447

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Samtgemeindeausschuss 28.04.2025 5 nein
Samtgemeinderat 30.06.2025 ja

Verleihung der Ehrenbezeichnung ,,Ehrenortsbrandmeister*

Sachverhalt:

Das Ortskommando der Ortsfeuerwehr Kirchgellersen schlagt vor, Herrn Jirgen Cordes zum Ehren-

ortsbrandmeister zu ernennen.

Zur Begrindung wird auf den Antrag in der Anlage verwiesen.

Der Vorschlag wird vom Gemeindebrandmeister sowie der Verwaltung beflirwortet.

Beschlussempfehlung:

Herrn Jirgen Cordes wird nach § 58 Abs. 1 Nr. 6 Nds. Kommunalverfassungsgesetz die Ehrenbe-

zeichnung ,Ehrenortsbrandmeister” verliehen.

Anlage(n):

e Antrag der Feuerwehr Kirchgellersen
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Samtgemeinde Gellersen
Der Samtgemeindebiirgermeister

Reppenstedt, 30.01.2025

Verantwortlich: Jannik Braun
Amt: Ordnungsamt

SITZUNGSVORLAGE S/X/433

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Samtgemeindeausschuss 10.02.2025 5 nein
Samtgemeinderat ja

Bestellung eines ehrenamtlichen Wild- und Jagdschadenschitzers

Sachverhalt:

Aufgrund der Verordnung uber das Vorverfahren in Wild- und Jagdschadensachen ist fur die Beru-
fung ehrenamtlicher Sachverstandiger fir Wild- und Jagdschaden die Samtgemeinde Gellersen zu-
standig.

Die flnfjahrige Berufungszeit des bisherigen Wild- und Jagdschadenschatzers, Herrn Johann Jurgen
Neben aus Mechtersen, ist abgelaufen und er hat sich dazu entschlossen, seine Tatigkeit nicht zu
verlangern.

Herr Jirgen Siems ist bereit, fur finf Jahre auf Widerruf die Tatigkeit als ehrenamtlicher Sachver-
standiger auszuliben. Herr Siems ist Landwirt und wohnt in Hittbergen. AuRerdem ist er seit 2013
Wildschadensschatzer in der Samtgemeinde Scharnebeck und auf Anforderung bei der Stadt Ble-
ckede und der Gemeinde Amt Neuhaus.

ErfahrungsgemaR ist es von Vorteil, wenn der Wildschadenschatzer nicht in der Samtgemeinde
wohnhaft ist und insofern als unabhangiger Fachmann von aulRen tatig werden kann.

Herr Siems wird von Seiten der Verwaltung zur Ernennung vorgeschlagen und ist durch den Samt-
gemeinderat zu berufen.

Die Entschadigung des ehrenamtlichen Wildschadenschatzers ist in § 7 Abs. 2 der Entschadigungs-
satzung der Samtgemeinde Gellersen geregelt.

Beschlussempfehlung:
Die Samtgemeinde Gellersen beruft Herrn Jirgen Siems zum ehrenamtlichen Sachverstandigen fir
Wild- und Jagdschaden flr die Dauer von 5 Jahren auf Widerruf.
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Samtgemeinde Gellersen Reppenstedt, 04.06.2025

Der Samtgemeindebiirgermeister

Verantwortlich: Jannik Braun
Amt: Ordnungsamt

SITZUNGSVORLAGE S/X/462

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Samtgemeindeausschuss 16.06.2025 6 nein
Samtgemeinderat 30.06.2025 ja

Neuwahl einer Samtgemeindebiirgermeisterin/eines Samtgemeindebiirgermeisters

Sachverhalt:

Gemal § 45 b Abs. 2 des Nds. Kommunalwahlgesetzes (NKWG) bestimmt der Samtgemeinderat
den Wahltag fir die Neuwahl einer Samtgemeindebirgermeisterin/eines Samtgemeindeblrgermeis-
ters bzw. gemaf § 45 b Abs. 3 NKWG ebenfalls den Tag der eventuellen Stichwahl, soweit dieser
nicht am 2. Sonntag nach dem Tag der einzelnen Direktwahl stattfindet.

Als Wabhltag wird der Tag der Kommunalwahl (13.09.2026) vorgeschlagen. Die Stichwahl kann, wie
gesetzlich vorgesehen, am 2. Sonntag nach der Direktwahl (27.09.2026) stattfinden.

Beschlussempfehlung:
Als Wahltag fir die Wahl einer Samtgemeindebirgermeisterin/eines Samtgemeindeblirgermeisters

wird der Tag der Kommunalwahl (13.09.2026) fir die Direktwahl bestimmt.
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Samtgemeinde Gellersen Reppenstedt, 04.06.2025

Der Samtgemeindebiirgermeister

Verantwortlich: Jannik Braun
Amt: Ordnungsamt

SITZUNGSVORLAGE S/X/463

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Samtgemeindeausschuss 16.06.2025 7 nein
Samtgemeinderat 30.06.2025 ja

Samtgemeindewahlleitung und Stellvertretung fiir die Kommunalwahlen 2026

Sachverhalt:
Das Datum fir die ndchste Kommunalwahl ist vom Land Niedersachsen auf den 13.09.2026 festge-
setzt worden.

Gemal § 9 Abs. 1 Nr. 2 des Nds. Kommunalwahlgesetzes (NKWG) ist der Samtgemeindebuirger-
meister bzw. die Samtgemeindebulrgermeisterin ,kraft Gesetz* Samtgemeindewabhlleiter(in). Die Stell-
vertretung liegt bei dem allgemeinen Vertreter.

Gemal § 9 Abs. 3 Nr. 3 NKWG kann die Vertretung, abweichend von Absatz 1, Beschaftigte fur die
Samtgemeindewahlleitung und Stellvertretung berufen.

Es wird vorgeschlagen, den allgemeinen Vertreter, Herrn Dietmar Meyer (wohnhaft in Reppenstedt)
zum Samtgemeindewahlleiter zu bestimmen und Herrn Schoélzel zum stellvertretenden Samtgemein-
dewahlleiter.

Beschlussempfehlung:

Von der Moglichkeit des § 9 Abs. 3 Nr. 3 NKWG wird Gebrauch gemacht. Herr Dietmar Meyer wird
zum Samtgemeindewabhlleiter und Herr Scholzel zum stellvertretenden Samtgemeindewahlleiter be-
rufen.
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Samtgemeinde Gellersen
Der Samtgemeindebiirgermeister

Reppenstedt, 10.01.2025

Verantwortlich: Holger Scholzel
Amt: Ordnungsamt

SITZUNGSVORLAGE S/X/428

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Samtgemeindeausschuss 20.01.2025 10 nein
Samtgemeinderat ja

14. Anderungssatzung zur Entschidigungssatzung der Samtgemeinde Gellersen
- Aufwandsentschadigung fiir Ausbilder im Rahmen der modularen Truppmann-Ausbildung

Sachverhalt:

Die modulare Truppmann-Ausbildung findet ab 2025 nicht mehr an der FTZ in Scharnebeck, sondern
auf Samtgemeindeebene statt. Hierfur soll den Ausbildern (Feuerwehrkameraden der Samtgemeinde
Gellersen) eine Aufwandsentschadigung i. H. v. 10,00 €/Stunde gezahlt werden. Dieser Betrag orien-
tiert sich an den Entschadigungszahlungen, die vom Landkreis an die Ausbilder in der Kreisausbil-
dung gezahlt werden.

Die Truppmann-Ausbildung umfasst ca. 30 Stunden, die in Abendunterrichten und an zwei Samsta-
gen durchgefiihrt werden. Dadurch ergeben sich inkl. Verpflegungsaufwendungen ca. 1.400,00 €
Mehraufwendungen im Haushaltsjahr.

Im Haushalt 2025 sind fiir die Truppmann-Ausbildung insgesamt 5.000,00 € vorgesehen. Die Ubrigen
Gelder werden fur Unterrichtsmaterial bendtigt.

Beschlussempfehlung:

Die 14. Anderungssatzung zur Entschadigungssatzung der Samtgemeinde Gellersen wird mit der zu-
satzlichen Aufwandsentschadigung fur die Ausbilder im Rahmen der modularen Truppmann-
Ausbildung beschlossen.

Anlage(n):

e 14. Anderungssatzung zur Entschadigungssatzung der Samtgemeinde Gellersen (Entwurf)
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Entwurf

14. Anderungssatzung zur Entschadigungssatzung der
Samtgemeinde Gellersen

Aufgrund der 88 10, 11, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. Seite 576), zuletzt gedndert durch Gesetz vom
21.06.2023 (Nds. GVBI. Seite 111), hat der Rat der Samtgemeinde Gellersen in seiner Sitzung am

XXXXX folgende Anderungssatzung beschlossen:

Artikel |

§ 7 erhélt folgende Fassung:

§7 Entschéadigung der ehrenamtlichen Tatigkeiten

(1) Die nachfolgenden ehrenamtlich Tatigen erhalten als monatliche Aufwandsentschadigung

1. Gemeindebrandmeister/in

2. 1.und 2. Stellv. Gemeindebrandmeister/in

3. Ortsbrandmeister/in einer Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung

4. Ortsbrandmeister/in einer Ortsfeuerwehr als Feuerwehrstitzpunkt mit zwei

Léschgruppen

1. und 2. Stellv. Ortsbrandmeister/in einer Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung

1. und 2. Stellv. Ortsbrandmeister/in einer Ortsfeuerwehr als

Feuerwehrstitzpunkt

7. Geratewart/in

pro Einsatzfahrzeug tber 3,5 Tonnen sowie fir den Einsatzleitwagen

pro Einsatzfahrzeug unter 3,5 Tonnen und Anhanger

Jugendfeuerwehrwart und Gemeindejugendfeuerwehrwart/in

Stellv. Jugendfeuerwehrwart und Stellv. Gemeindejugendfeuerwehrwart/in

0. Gemeindesicherheitsbeauftragte/r, Gemeindegefahrgutgruppenfihrer,

Gemeindekommunikationsgruppenfuhrer,

11. Stellv. Gemeindesicherheitsbeauftragter, Stellv.
Gemeindegefahrgutgruppenfihrer, Stellv.
Gemeindekommunikationsgruppenfuhrer

12. Gemeindeausbildungsbeauftragter, Gemeindeatemschutzwart/in

13. Stellv. Gemeindeatemschutzwart/in und

14. Gemeindekleiderwart/in

15. Stellv. Gemeindekleiderkammerwart/in

16. Zug- und Gruppenfuhrer/in

17. ehrenamtliche Jugendpfleger/in

18. ehrenamtliche Archivpfleger/in

19. ehrenamtliche/r Umweltschutzbeauftragte/r

20. ehrenamtliche/r Gleichstellungsbeauftragte/r

21. Gemeindekinderfeuerwehrwart/in, Kinderfeuerwehrwart/-in

22. Stellv. Gemeindekinderfeuerwehrwart, Stellv. Kinderfeuerwehrwart/-in

23. Je Schiedsperson bzw. stellv. Schiedsperson als pauschale
Auslagenentschadigung

24. Seniorenbeauftragte/r

25. Gemeindepressewart der Feuerwehr

26. Stellv. Gemeindepressewart der Feuerwehr

27. Integrationsbeauftragte/r

o u

B2 © ©

175,00 €
105,00 €
85,00 €

95,00 €
45,00 €

50,00 €

20,00 €
15,00 €
34,00 €
17,00 €

34,00 €

17,00 €
34,00 €
17,00 €
34,00 €
17,00 €
17,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
20,00 €
10,00 €

40,00 €
160,00 €
20,00 €
10,00 €
160,00 €

Die Vorschriften des § 3 Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. Werden mehr als eine Funktion
ausgeubt, wird fur die ersten beiden Funktionen die Aufwandsentschadigung jeweils zu 100 %
gewahrt. Fir die restlichen Funktionen reduziert sich der Entschadigungssatz auf 50 % der o.g.

Summe.



)

®)

(4)

®)

(6)

Den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Gellersen, die zum Brandsicherheitswachdienst
eingesetzt werden und fir diese Zeit nicht nach § 12 NBrandSchG von der Arbeits- und
Dienstleistung freigestellt wurden, wird eine Aufwandsentschadigung in H6he von 10 Euro je
geleisteter Stunde gewahrt. Die Aufwandsentschadigung wird auf einen taglichen Hochstbetrag in
Hohe von 75 Euro begrenzt.

Der ehrenamtliche Wildschadenschéatzer erhdlt eine Entschadigung von 77,00 € je Schatzung
sowie auf Antrag Ersatz der nachgewiesenen Fahrtkosten nach dem Bundesreisekostengesetz.
Bei besonderen Anforderungen an das Gutachten, die tber 3 Stunden hinausgehen, erhalt der
Wildschadenschatzer 26,00 € pro angefangene Stunde, hochstens jedoch 205,00 €.

Fur vom Hauptverwaltungsbeamten vor Dienstantritt genehmigte Dienstreisen auf3erhalb des
Samtgemeindegebietes, die fiir den ehrenamtlich Tétigen eine nicht voraussehbare
auRergewohnliche Belastung darstellen, kann auf Antrag zusétzlich Reisekostenvergitung nach
dem Bundesreisekostengesetz gewahrt werden.

Durch die Leistungen nach Abs. 1 und 3 gelten fir den in Abs. 1 genannten Personenkreis
samtliche im Zusammenhang mit ihrer ehrenamtlichen Téatigkeit entstehenden Aufwendungen als
abgegolten. Daruiber hinaus wird fir die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Verdienstausfall
gemal § 12 Nds. Brandschutzgesetz gewéhrt. In diesem Fall ist Abs. 5 anzuwenden. Auf Antrag
und entsprechenden Nachweis werden notwendige Kinderbetreuungskosten im erforderlichen
Umfang, maximal 8,00 € pro Stunde, erstattet.

Die nicht in Abs. 1 aufgefiihrten ehrenamtlich Tatigen erhalten fur ihre Tatigkeit:

a) die nachgewiesenen notwendigen Auslagen (ohne Fahrkosten), pro Tag 15,00 €

b) den nachgewiesenen Verdienstausfall bis zu 35,00 €
pro Stunde, héchstens 8 Stunden pro Tag

c¢) fur die Teilnahme an den Lehrgangen, Fortbildungen und Infotagen an der

Niedersachsischen Akademie fir Brand- und Katastrophenschutz pro Tag 75,00 €
d) fur die Teilnahme an Einstiegs- und Neigungslehrgéangen der Kinder- und
Jugendfeuerwehren 50,00 €

(Die Entschadigung wird auch gewahrt, wenn die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer keine Angehdorigen der Einsatzabteilung der Feuerwehren sind, aber
als Betreuerinnen und Betreuer tatig werden.)

e) fur die Teilnahme an Uberortlichen Ausbildungen innerhalb des Kreisgebietes
1. bis zu 4 Stunden am Tage 4,00 €
2. Uber 4 bis 8 Stunden 10,00 €
Zehrgeld. Zusétzlich Wegstrecken- und Mitnahmeentschadigung nach dem BRKG.

f) fur die Ausbildertatigkeit im Rahmen der modularen Truppmann-Ausbildung auf
Samtgemeindeebene pro Unterrichtsstunde 10,00 €

Die Vorschrift des § 4 Abs. 3 findet fur die Leistungen nach Abs. 5 entsprechende Anwendung.

Artikel Il
Die Anderungssatzung tritt am XXXXXX in Kraft.

Reppenstedt, den XXXXXXX

Gartner



Samtgemeinde Gellersen Reppenstedt, 04.06.2025

Der Samtgemeindebiirgermeister

Verantwortlich: Holger Scholzel
Amt: Ordnungsamt

SITZUNGSVORLAGE S/X/464

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Samtgemeindeausschuss 16.06.2025 8 nein
Samtgemeinderat 30.06.2025 ja

7. Anderungssatzung zur Satzung iiber die Erhebung von Gebiihren fiir die Benutzung der
Friedhofe und deren Einrichtungen in der Samtgemeinde Gellersen

Sachverhalt:
Die aktuelle Friedhofsgebiihrensatzung sieht bei den Rasengrabern Gebihrentatbesténde fir die
Herstellung von Grabsteinen vor.

Bisher wurden die Steinmetzarbeiten fliir die Rasengraber iber die Samtgemeindeverwaltung koordi-
niert. Hierzu wurde im Rahmen eines Rahmenvertrages ein Steinmetz damit beauftragt, die Grab-
steine bzw. Platten bei den Rasengrabern herzustellen, zu liefern und zu platzieren.

Der Rahmenvertrag lauft demnachst aus.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, dass zukinftig die Nutzungsberechtigen selbst entscheiden
dirfen, welchen Steinmetz sie wahlen. Die Wahlfreiheit des Steinmetzes wird von den Nutzungsbe-
rechtigten oft gewiinscht.

Mit Auslaufen des bestehenden Vertrages besteht nun die Gelegenheit, diesen Wiinschen der Nut-
zungsberechtigten zu entsprechen. Die umliegenden Gemeinden verfahren bereits so.

Verwaltungsseitig werden insbesondere folgende Vorteile gesehen:

- Die Wahl des Steinmetzes ist - vergleichbar wie die Wahl des Bestattungsunternehmens - eine
Frage des Vertrauens. Mit der freien Wahl des Steinmetzes kann der Nutzungsberechtigte sich
den Steinmetz seines Vertrauens aussuchen.

- Die Kommunikationswege werden verkirzt, was zu einer schnelleren Abwicklung fuhrt.

- Jeder Stein bedarf weiterhin der Genehmigung. Die Samtgemeinde hat damit weiterhin - wie
auch jetzt - die Gestaltungshoheit auf dem Friedhof. Widersprechen Entwiirfe des Steinmetzes
der geltenden Satzung, so kann die Verwaltung - wie auch jetzt - eingreifen, sodass die Wirde
des Ortes gewabhrt bleibt.

- Die Gebuhrensatzung kann in den Gebuhrentatbestanden .<_jeutlich reduziert werden, was dem
Leser und die Leserin der Satzungen es erleichtert, einen Uberblick Uber die Beerdigungskosten
zu erhalten.

- Der Verwaltungsaufwand in der Friedhofsabteilung wird reduziert, sodass die gewonnene Zeit fiir
andere Aufgaben in der Friedhofs- und Ordnungsverwaltung genutzt werden kann.

Die Anlage enthalt daher den Entwurf einer neuen Gebihrensatzung. Zustandig fir den Erlass einer
Satzung ist der Samtgemeinderat.
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Hinweis:

Stimmt der Samtgemeinderat der Satzungsénderung und damit der Wabhlfreiheit des Steinmetzes zu,
so ist geplant, in einem zweiten Schritt die bestehende Gestaltungssatzung fur die Friedhéfe in Be-
zug auf die Steinmetzarbeiten zu Uberarbeiten. Ziel der Uberarbeitung ist es, die Gestaltung der
Grabsteine den heuten Winschen und Bedurfnissen der Nutzungsberechtigten anzupassen. Hierzu
wird eine gesonderte Vorlage im Herbst 2025 fiir den zustadndigen Fachausschuss erstellt.

Beschlussempfehlung:
Die 7. Anderung zur Satzung ber die Erhebung von Gebiihren fir die Benutzung der Friedhéfe und
deren Einrichtungen in der Samtgemeinde Gellersen wird beschlossen.

Anlage(n):

e Entwurf der 7. Anderungssatzung zur Satzung lber die Erhebung von Geblihren fiir die Benut-
zung der Friedhofe und deren Einrichtungen in der Samtgemeinde Gellersen
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7. Anderungssatzung zur Satzung uber die
Erhebung von Gebihren fur die Benutzung der Friedhdfe und
deren Einrichtungen in der Samtgemeinde Gellersen

Aufgrund der 88 10, 11, 13, 58 und 98 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 29.01.2025 (Nds. GVBI. Nr. 3/2025), dem § 13 Absatz 4 des Gesetzes lber
das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) vom 8. Dezember 2005 (Nds.
GVBI. S. 381 - VORIS 21068 -), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Feb-
ruar 2022 (Nds. GVBI. S. 134) und der 88 1, 2, und 5 des Nds. Kommunalabgabengesetz
(NKAG) in der Fassung vom 23.01.2017 (Nds. GVBI. S. 41) Zuletzt geandert durch Artikel 4
des Gesetzes vom 22. September 2022 (Nds. GVBI. S. 589) und § 41 der Satzung Uber die
Benutzung der Friedhtfe der Samtgemeinde Gellersen hat der Rat der Samtgemeinde Gel-

lersen in seiner Sitzung am 30.06.2025 folgende Abgabensatzung beschlossen:

Artikel |

Die Satzung Uber die Erhebung von Gebuhren fiir die Benutzung der Friedhéfe und deren
Einrichtungen in der Samtgemeinde Gellersen wird wie folgt geandert:

8§ 6 erhalt folgende Fassung:

8 6 Gebuhren

1. Erwerb von Nutzungsrechten Gebdihr
fiir Graber zur Bestattung von Sargen
1.1 Einzel-Wahilgrab fiir Kinder
1 Sarg fiir Kinder bis funf Jahre, Nutzungsdauer 20 Jahre, Grabstelle wahlbar, Pflegepflicht, Verlange- 340 €/Stelle
rung moglich
Verlangerung pro Jahr: 17 €
1.2 Einzel-Wahlgrab
1 Sarg, zusatzlich bis zu 2 Urnen, Nutzungsdauer 25 Jahre, Grabstelle wéhlbar, Pflegepflicht, Verlange- 1.240 €/Stelle
rung moglich
Verlangerung pro Jahr: 49 €
1.3 Einzel-Wahlgrab im Memoriam-Garten
1 Sarg, zusatzlich bis zu 2 Urnen, Nutzungsdauer 25 Jahre, Grabstelle wéhlbar, Abschluss Dauerpflege- 1.240 €/Stelle
vertrag erforderlich, keine eigene Pflegepflicht, Verlangerung moglich
Verlangerung pro Jahr: 49 €
14 Einzel-Wahlgrab in besonderer Lage an der Eiche (Sarg)
1 Sarg, zusatzlich bis zu 2 Urnen, Nutzungsdauer 25 Jahre, Grabstelle wahlbar, Pflegepflicht, Verlange- 2.480 €/Stelle
rung moglich
99 €
Verlangerung pro Jahr:
1.5 Familien-Wabhlgrab (1 Platz)
1 Sarg, zusatzlich bis zu 2 Urnen, Nutzungsdauer 25 Jahre, Familiengrab beinhaltet mindestens 4 Wahl- 1.150 €/Stelle
graber, Grabstelle wahlbar, Pflegepflicht, Verldngerung moglich
Verlangerung pro Jahr: 46 €
1.6 Einzel-Rasenreihengrab

1 Sarg, Nutzungsdauer 25 Jahre, Grab wird nach Reihe vergeben, keine Pflegepflicht, Verlangerung
nicht moglich

1.950 €/Stelle




1.7 Doppel-Rasenreihengrab
2 Sérge, Nutzungsdauer 25 Jahre, Grab wird nach Reihe vergeben, keine Pflegepflicht, Verlangerung 3.450 €/Stelle
nicht moglich
405-00-¢
34,06
200,00
1.010,00€
121500
Bei Belegung der zweiten Grabstelle:
1. Verlangerungspflicht bis zur Mindestruhezeit von 25 Jahren bei Belegung der zweiten-Grab- 138 €/Jahr
stelle
565
2. Erwerb von Nutzungsrechten Gebdihr
fiir Graber zur Bestattung von Urnen
2.1 Urnenwahlgrab
Bis zu 4 Urnen einer Familie, Nutzungsdauer 20 Jahre, Grabstelle wahlbar, Pflegepflicht, Verlangerung 910 €/Stelle
maoglich
Verlangerung pro Jahr: 45 €
2.2 Einzel-Urnenreihengrab im Memoriam-Garten
1 Urne, Nutzungsdauer 20 Jahre, Grabstelle wird nach Reihe vergeben, Abschluss Dauerpflegevertrag 630 €/Stelle
erforderlich, keine eigene Pflegepflicht, Verlangerung moglich
Verlangerung pro Jahr: 31€
23 Doppel-Urnenwahlgrab im Memoriam-Garten
Eine Partnergrabstdtte mit 2 Urnen, Nutzungsdauer 20 Jahre, Grabstelle kann gewahlt werden, Ab- 860 €/Stelle
schluss Dauerpflegevertrag erforderlich, keine eigene Pflegepflicht, Verlangerung moglich
Verlangerung pro Jahr: 45 €
2.4 Einzel-Urnenrasenreihengrab
1 Urne, Nutzungsdauer 20 Jahre, Grabstelle wird nach Reihe vergeben, keine eigene Pflegepflicht, 1.000 € /Stelle
Verlangerung nicht méglich
325-€
o2
290-€
370-€
LorL o
2.5 Doppel-Urnenrasenreihengrab

Eine Partnergrabstatte mit 2 Urnen, Nutzungsdauer 20 Jahre, Grabstelle wird nach Reihe vergeben,
keine eigene Pflegepflicht, Verldngerung moglich nicht moglich

Bei Belegung der zweiten Grabstelle:
1. Verlangerungspflicht bis zur Mindestruhezeit von 20 Jahren bei Belegung zweiter Grabstelle

Racanliagan alainm a)l ain hliaRlich N hbha h no Rain

1.360 €/Stelle

68 €/Jahr
355€

455-€
565€




2.6 Einzel-Urnengrab im Heidelbeerfeld
1 Urne, Nutzungsdauer 20 Jahre, Grabstelle wird nach Reihe vergeben, keine eigene Pflegepflicht, 740 €/Stelle
Verlangerung moglich
Verlangerung pro Jahr 37€
2.7 Einzel-Baumurnengrab
1 Urne an einem Baum, Nutzungsdauer 20 Jahre, Grabstelle wird nach Reihe vergeben, keine eigene 1.000 €/Stelle
Pflegepflicht, Verlangerung nicht moglich
2.8 Einzel-Urnengrab in besonderer Lage an der Eiche
1 Urne an der groRRen Eiche (FH Reppenstedt neu), Nutzungsdauer 20 Jahre, Grabstelle wird nach Reihe 1.700 €/Stelle
vergeben, keine eigene Pflegepflicht, Verlangerung nicht moglich
2.9 Anonymes Urnengrab
1 Urne, Nutzungsdauer 20 Jahre, Keine Trauerfeier am Grab moglich, Grabstelle wird durch Verwaltung 280 €/Stelle
vergeben, keine eigene Pflegepflicht, Verlangerung nicht moglich
3. Benutzung der Friedhofskapellen Gebdihr
3.1 Benutzung der Friedhofskapelle 190 €/Stelle
3.2 Benutzung der Gutskapelle in Heiligental fiir eine Trauerfeier 190 €/Stelle
3.3 Benutzung der Gutskapelle fiir andere Zwecke {z—B-Standesamtliche Trauungen, Veranstaltungen) 290 €/Stelle
4. Begrdbnisgebiihren (Beisetzung, Ausheben und Verfiillen der Grabstelle) Gebuhr
4.1 Fiir eine Kindergrabstelle 330€
4.2 Fiir eine Wahlgrabstelle 440 €
4.3 Fir eine Urnengrabstelle 180 €
4.4 Fiir eine anonyme Urnengrabstelle 160 €
4.5 Fir eine Rasenreihengrabstelle 540 €
4.6 Zuschlage fiir besondere Ereignisse
a. Bei Schnee und/oder Frost von mehr als 15cm Tiefe 30%
b.  Bei Beisetzung oder Trauerfeier am Samstag 20%
c.  Kostenzuschlag fir unvorhergesehene Arbeiten (nur auf Anforderung und Genehmigung der 30 € pro angefangene
Friedhofsverwaltung) 15 Minuten
5. Sonstige Leistungen
5.1 Umbettung Tatsachlicher Aufwand
5.2 Einebnen von Grabstellen Tatsachlicher Aufwand
Entfernen des Grabmals, des Fundaments, der Umrandung und der Bepflanzung
5.3 Vorzeitige Einebnung einer Grabstelle
a.  Gebuhr fir die vorzeitige Einebnung vor Ablauf der Ruhefrist pro Jahr und Grabstelle 35€
b.  Verwaltungsgebuhr fir die vorzeitige Einebnung 40,75 €
5.4 Grabmalgenehmigung
Prufung der satzungsmaRigen Aufstellung des Grabsteines sowie die jahrlich durchzufiihrenden Stand- 40,75 €
sicherheitstberprifungen durch den Friedhofstrager
Artikel 11

Die Anderungssatzung tritt am 01.07.2025 in Kraft.

Reppenstedt, den 30.06.2025

Gartner
Samtgemeindeblrgermeister




Samtgemeinde Gellersen
Der Samtgemeindebiirgermeister

Reppenstedt, 19.12.2024

Verantwortlich: Sabrina Harms
Amt: Bauamt

SITZUNGSVORLAGE S/X/423

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Offentlich
Bau-, Umwelt-, Mobilitdts- und Planungsausschuss 13.01.2025 8 ja
Samtgemeindeausschuss nein
Samtgemeinderat ja

51. Anderung des Flichennutzungsplanes betreffend die Gemeinde Reppenstedt (Bebauungs-
plan Nr. 42 "Biirgerpark™)
- Feststellungsbeschluss

Sachverhalt:
Auf die Sitzungsvorlagen S/IX/458 und S/X/72 wird Bezug genommen.

Im Verfahren zur 51. Anderung des Flachennutzungsplanes der Samtgemeinde Gellersen wurde die
formliche Offentlichkeits- und Behdrdenbeteiligung durchgefiihrt. Im Rahmen der formellen Behor-
denbeteiligung wurden Anregungen vorgebracht.

Die eingegangenen Stellungnahmen sowie die entsprechenden Abwagungen sind als Anlage beige-
flgt. Der Planentwurf ist ebenfalls als Anlage beigefiigt.

Beschlussempfehlung:

1. Die Gesamtabwagung zu den wahrend der 6ffentlichen Auslegung und der Beteiligung der Tra-
ger offentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen wird beschlossen.

2. Der Rat der Samtgemeinde Gellersen beschlieRt die 51. Anderung des Flachennutzungsplanes
betreffen die Gemeinde Reppenstedt (Bebauungsplan Nr. 42 ,Blrgerpark®) und die dazugehorige
Begrindung sowie den Umweltbericht.

Anlage(n):

e 51. Anderung Flachennutzungsplan "Blrgerpark” (Gemeinde Reppenstedt)
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SAMTGEMEINDE GELLERSEN
51. Anderung Flachennutzungsplan
,2Burgerpark® (OT Reppenstedt)

Gesamt-Inhaltsverzeichnis

Planzeichnung mit Planzeichenerklarung

Verfahrensvermerke

Begrindung mit Umweltbericht

Faunistische Potentialabschatzung und
Artenschutzuntersuchung
(zum B-Plan Nr. 42 Reppenstedt)

Abwagungsvorschlage

September 2024




Samtgemeinde Gellersen

51. Anderung Flichennutzungsplan - Bestand
(Ortsteil Reppenstedt)

Ausschnitt aus dem wirksamen Flachennutzungsplan der Samtgemeinde

I-l:_TI Umgrenzung der Anderungsflache
I L} _I

M 1:5.000

Samtgemeinde Gellersen

51. Anderung Flichennutzungsplan "Biirgerpark" - Planung

(Ortsteil Reppenstedt)
Planzeichenerklarung gem. Planzv90 vom 18.12.1990

- Griinflachen, offentlich "Birgerpark"

Wohnbauflachen

@ H Landschaftsschutzgebiet (nachrichtliche Darstellung)

-I
=l

Umgrenzung der Anderungsflache

M 1:5.000
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51. Anderung Flichennutzungsplan Samtgemeinde Gellersen - ,,Biirgerpark” (OT Reppenstedt)
September 2024

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Gellersen hat in seiner Sitzung am ..................
die Aufstellung der 51. Anderung des Flachennutzungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbe-
schluss wurde gemaR § 2 Abs. 1 BauGB am .........ccccceenneee ortsublich bekanntgemacht.

REPPENSTEAL, AEN eoiiiiiiiiccciiieeeciiees e e e
Siegel Steffen Géartner
Samtgemeindebirgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage Planzeichnung: Amtliche Karte 1 : 5.000, Stand vom Oktober 2020
Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fir Geoinfor-
mation und Landesvermessung Niedersachsen, © 2020 LGLN

Planverfasser

Die Flachennutzungsplan-Anderung wurde ausgearbeitet vom Biiro:
Planwerkstatt Holzer
Schomakerstralke 12

21339 Lineburg
Tel. 04131 / 400 931
mail: info@planwerkstatt-holzer.de

LUNEDUIG, dEN wooriiiieiieieeeiieeeeee e e
Frank Holzer

offentliche Auslegung

Der Samtgemeindeausschuss der Samtgemeinde Gellersen hat in seiner Sitzung am ......................
dem Entwurf der 51. Anderung des Fliachennutzungsplans und der Begriindung zugestimmt und
seine offentliche Auslegung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der 6ffentlichen Auslegung wurden am ........ccccoecueeene ortsiiblich bekannt gemacht
und im Internet eingestellt.

Der Entwurf der Fliachennutzungsplan-Anderung, der Begriindung und die bereits vorliegenden
Umweltinformationen haben vom .........c.cco....c... bis einschlieBlich ..........ccc........ gemaR § 3 Abs.
2 BauGB offentlich ausgelegen.

T o] 1T Sy =T | o 1= o PP PR
Siegel Steffen Géartner
Samtgemeindebirgermeister



51. Anderung Flichennutzungsplan Samtgemeinde Gellersen - ,,Biirgerpark” (OT Reppenstedt)
September 2024

Satzungsbeschluss
Der Rat der Samtgemeinde hat nach Priifung der Bedenken und Anregungen gemaR § 3 Abs. 2

BauGB die 51. Anderung des Flachennutzungsplans nebst Begriindung in seiner Sitzung am
...................... beschlossen.

T o] 1T Sy =T | o 1= o PRSPPI
Siegel Steffen Gartner
Samtgemeindebirgermeister

Genehmigung

kenntlich gemachten Teile gemaR § 6 BauGB genehmigt.

LUNEDUIG, dEN weoeiiiiieieirieeecieeeee e

Genehmigungsbehérde: Landkreis Lineburg

Bekanntmachung

Die Erteilung der Genehmigung der 51. Anderung des Flachennutzungsplans ist geméaR § 6 Abs. 5
BauGB am .....ccccceiiiieeennnn. im Amtsblatt Nr. ... fir den Landkreis Lineburg
bekannt gemacht worden. Die 51. Anderung des Fldchennutzungsplans ist somit am ....................
wirksam geworden.

T o 1T Sy =T | o 1= o RSP
Siegel Steffen Géartner
Samtgemeindebirgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 51. Anderur_l_g des Flachennutzungsplans wurde
die Verletzung von Vorschriften beim Zustandekommen der Anderung des Flachennutzungsplans
nicht geltend gemacht.

T o] 1T S =T | o 1= o PP RRTPP



51. Anderung Flichennutzungsplan Samtgemeinde Gellersen - ,,Biirgerpark” (OT Reppenstedt)
September 2024

Hinweise

1. Bau- und Bodendenkmalschutz
Gem3R § 14 NDSchG besteht eine unverziigliche Anzeigepflicht an eine Denkmalbehdrde, die
Gemeinde oder einen Beauftragten fir die archdologische Denkmalpflege (§ 22 NDSchG) fir den
Fall, dass Sachen oder Spuren gefunden werden, bei denen Anlass zu der Annahme gegeben ist,
dass sie Kulturdenkmale (Bodenfunde) sind.
Der Bodenfund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf von vier Werktagen nach der Anzeige un-
verandert zu lassen und vor Gefahren fir die Erhaltung des Bodenfundes zu schiitzen, wenn nicht
die untere Denkmalschutzbehorde (UDSchB) vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.
Folgende Ansprechpartner stehen zur Verfiigung:
e untere Denkmalschutzbehorde / archadologischer Denkmalschutz (UDSchB): Landkreis Liine-
burg, Fachdienst Umwelt, Horst-Nickel-Str. 4, 21337 Lineburg,
und
e Nds. Landesamt fur Denkmalpflege - Stutzpunkt Lineburg, Abteilung Archéologie - Gebiets-
referat Llneburg (NLD), Auf der Hude 2, 21339 Liineburg.

2. Altlasten / Kampfmittel

Altlastenverdachtsflachen sind im Plangeltungsbereich nicht bekannt. GemaR § 2 des Landesbo-
denschutz- und Altlastengesetzes (LBodSchG) sind Anhaltspunkte fir das Vorliegen einer schad-
lichen Bodenverdnderung oder Altlast unverziiglich der unteren Bodenschutzbehérde mitzuteilen.
Die nach Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) erforderlichen MaRnahmen zum Schutz des Bo-
dens bzw. der Gewasser sind im Zuge des bauordnungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens ggf.
mit der unteren Bodenschutzbehérde (Landkreis Liineburg) abzustimmen.

Von einer Kampfmittelfreiheit kann nicht ausgegangen werden. Eine entsprechende Bescheini-
gung ist im Vorwege zu Baumalinahmen beim Landesamt fir Geoinformation und Landesvermes-
sung Niedersachsen (LGLN - Kampfmittelbeseitigungsdienst) einzuholen.



SAMTGEMEINDE GELLERSEN
51. Anderung Flachennutzungsplan
,Burgerpark” (OT Reppenstedt)

Begrundung (mit Umweltbericht)
(September 2024)
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i SAMTGEMEINDE GELLERSEN
51. Anderung Flachennutzungsplan ,Burgerpark” (OT Reppenstedt)
Begriindung (mit Umweltbericht) - (September 2024)

Anmerkung
Zur besseren Nachvollziehbarkeit sind Anderungen gegenuber der
Entwurfs-Fassung vom April 2022 in rot dargestellt!

BEGRUNDUNG

1 Anlass der Planung

Im Ortsteil Reppenstedt soll auf einer nahe des Ortszentrums gelegenen, bisher Gberwiegend landwirt-
schaftlich genutzten Flache ein offentlich zuganglicher ,Blrgerpark® (Landschaftspark) entwickelt wer-
den. Gleichzeitig soll eine kleinflachige Arrondierung der Wohnbebauung 6stlich der Brockwinkler
Strale erfolgen.

Parallel zur 51. Anderung des Flachennutzungsplan der Samtgemeinde Gellersen stellt die Gemeinde
Reppenstedt den Bebauungsplan Nr. 42 ,Birgerpark” auf, um eine zeitnahe Realisierung der Planung
zu ermoglichen. Das Plangebiet liegt im planerischen AuRenbereich, der Bebauungsplan wird im Regel-
verfahren aufgestellt.

Die nachfolgenden Aussagen erfolgen in Kenntnis der detaillierteren Inhalte des Bebauungsplanes
Nr. 42 ,Burgerpark® Reppenstedt.

2 Raumliche Lage, aktuelle Nutzungen

Reppenstedt liegt ca. 3 km
westlich vom Ortszentrum
Lineburgs entfernt. Das
Plangebiet befindet sich
nordlich der Ortsmitte, Ost-
lich der  Brockwinkler
Stralle und nordwestlich
der Stralle ,An der Land-
wehr® (vgl. Abbildung).

Die 51. Anderung umfasst
eine Flache von ca. 1,41
ha, die aktuell vollstandig
als Acker landwirtschaftlich
genutzt wird.

Begrenzt wird sie im Nord-
westen von der Brock- Al e\ ; _
winkler Stral’e, im Westen W2\ ‘
von der einzeiligen Wohn- |i . & . Reppenstedt

bebauung an der Brock- '
winkler Stralle, im Siden
und im Osten vom wald-
ahnlichen Griinzug ,Land- , , A

wehr“, der mit einem Wan- & |\ ® o

derweg durchzogen ist. Im
Norden erweitert sich die Ackerflache weit Uber den Plangeltungsbereich hinaus.

3  Planungsvorgaben / Rahmenbedingungen

Das Regionale Raumordnungsprogramm Landkreis Liineburg 2003 in der Fassung der 1. Anderung
2010 (RROP) weist Reppenstedt als Grundzentrum mit der Schwerpunktaufgabe Sicherung und Ent-
wicklung von Wohnstatten gemal 2.1 15 RROP aus. Insofern ist die geplante Wohnbebauung als aus
dem RROP entwickelt zu betrachten. Das Plangebiet liegt innerhalb eines Vorranggebietes fiir Trink-
wassergewinnung (Kap. 3.2.4 Ziff. 16 RROP). Es handelt sich dabei um den Einzugsbereich des stillge-
legten Wasserwerks Wienebiittel, der nicht als Wasserschutz- oder Trinkwassergewinnungsgebiet fest-
gelegt ist. Durch die Entwicklung einer Wohnbauflache fiir 1 Baugrundstiick sowie die Entwicklung eines

Seite 2



i SAMTGEMEINDE GELLERSEN
51. Anderung Flachennutzungsplan ,Burgerpark” (OT Reppenstedt)
Begriindung (mit Umweltbericht) - (September 2024)

naturbetonten Birgerparks ist nicht davon auszugehen, dass wassergefahrdende Stoffe zur Anwendung
kommen.

Der Griinzug ,Landwehr” wird (nordlich, auBerhalb des Plangeltungsbereiches) als ,Kulturelles Sachgut*
dargestellt. Die Planung des Blrgerparks zielt bewusst auf den Erhalt und Starkung der ,Landwehr” als
Kulturgut ab. Eine Beeintrachtigung dieses kulturhistorisch bedeutenden Landschaftselements ist nicht
zu erwarten.

Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die Inhalte der Flachennutzungsplan-Anderung mit dem
RROP vereinbar sind.

Im Siedlungsentwicklungskonzept 2030 der Samtgemeinde Gellersen werden konkrete Entwick-
lungsflachen fir die Siedlungsentwicklung fir Reppenstedt aufgezeigt. Eine der drei potenziellen Fla-
chen erstreckt sich 6stlich der Brockwinkler StralRe, nérdlich angrenzend an die vorhandene Bebauung.
Die in der 51. Flachennutzungsplan-Anderung vorgesehene Wohnbauflache ist darin enthalten. Der
.Burgerpark” ist als solcher ebenfalls bereits in identischer Abgrenzung dargestellt. Die vorliegende Pla-
nung ist somit vollumfanglich mit dem Siedlungsentwicklungskonzept vereinbar.

Der wirksame Flachennut- b )
zungsplan stellt den gesamten Q~ Im Westerfelde| . é{ ==

Plangeltungsbereich als ,Flache ’ g & Plarigattinngsbeesich ’\ I
far die Landwirtschaft dar. Die . 9
Wohnbebauungen beiderseits i
der Brockwinkler Straf’e werden
als ,Allgemeines Wohngebiet"
dargestellt. Die im Stiden und
Osten verlaufende Landwehr
wird als Landschaftsschutzge-
biet dargestellt.

geplante Nutzungen und ihre Auswirkungen

Grunflache, offentlich ,Birgerpark”

Der GroRteil (ca. 1,33 ha) der Anderungsflache wird als ,Griinflache, 6ffentlich® mit der Zweckbestim-
mung ,Blrgerpark® dargestellt. Uber den nachrangigen Bebauungsplan Nr. 42 Biirgerpark* Reppen-
stedt und eine daran anschlieflende Freianlagenplanung soll ein ortsnaher, naturbetonter Birgerpark
entstehen und entwickelt werden, der in erster Linie den Reppenstedter Burgern generationsubergrei-
fend als Begegnungsstatte fur die landschaftsbezogene Erholungsnutzung dienen soll. Durch Anbin-
dung an die Brockwinkler StralRe und eine maf3volle Erschlielung mittels Fuf3- und Radwegen soll auch
eine Anbindung an vorhandene Wegeverbindungen an der Landwehr erfolgen und damit der Anschluss
zum Ortszentrum mit dem Gellersen-Haus, dem Rathaus der Samtgemeinde, dem REWE sowie dem
Nahversorgungszentrum hergestellt werden.

Der als ,Landschaftsschutzgebiet des Landkreises Liineburg“ ausgewiesene Streifen im Osten und
Suden des Plangeltungsbereiches wird als ,Landschaftsschutzgebiet® nachrichtlich dargestellt. Auf die-
ser Teilflache ist die Errichtung baulichen Anlagen nicht beabsichtigt.

Fir die Erstellung der innerhalb des Landschaftsschutzgebietes vorgesehenen Wegeverbindungen ist
bereits eine Ausnahmegenehmigung seitens des Landkreises Lineburg (Schreiben vom 01.03.2022)
erteilt worden.

LYorschau® zu voraussichtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 42 ,Biirgerpark® Reppenstedt
Zum besseren Verstandnis der Planung und in Kenntnis der Inhalte des nachrangigen Bebauungsplanes
Nr. 42 ,Biurgerpark” Reppenstedt werden hier weitere Aussagen zu mdglichen Inhalten des Bebauungs-
planes wiedergegeben. Innerhalb der &ffentlichen Griinflache sollen der Zweckbestimmung dienliche
bauliche Anlagen zulassig sein. Die Gemeinde beabsichtigt z. B. folgende Nutzungen:
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i SAMTGEMEINDE GELLERSEN
51. Anderung Flachennutzungsplan ,Burgerpark” (OT Reppenstedt)
Begriindung (mit Umweltbericht) - (September 2024)

5.1

5.2

e Ful3- und Radwege mit wasserdurchlassiger Bauweise mit einer max. Breite von 3 m als Verbindung
zwischen der Brockwinkler Strale sowie der Landwehr sowie zur inneren Erschliefung,

e Bauliche Anlagen, die dem Verweilen sowie der Fitness im Freien dienen (z. B. Pavillon, Unter-

stdnde, Banke, Tische, Fitnessgerate, Tischtennisplatten, Schautafeln),

Spielplatze einschlieBlich der erforderlichen Spielgerate bis zu einer GesamtgréRe von max. 300 m?

Liegewiesen, Sitzgruppen,

Geholzpflanzungen (wie Baumgruppen, Baumreihen, Strauchpflanzungen, Hecken etc.),

Streuobstwiesen, Blihwiesen, (Mah-)Erlebniswege.

Es wird davon ausgegangen, dass die Summe der Wegeflachen das MaR von ca. 1.500 m? nicht tber-

schreiten wird.

Wohnbauflachen (W)

Dariber hinaus ist die Darstellung einer ca. 0,08 ha grof’en ,Wohnbauflache” vorgesehen. Im Zuge der
verbindlichen Bauleitplanung (Bebauungsplan Nr. 42 ,Biirgerpark® Reppenstedt) ist beabsichtigt, ein
einzelnes Wohngrundstiick fir ein Einzelhaus auszuweisen. Das vorgesehene Mal} der baulichen Nut-
zung orientiert sich an dem fir die Umgebung ublichen Mal3. Das neue Baugrundstiick ist Uber die
Brockwinkler Stral3e voll erschlossen.

Auf Grundlage der fiir den Bebauungsplan Nr. 42 Reppenstedt beabsichtigten Festsetzungen ist inner-
halb der ,Wohnbauflache* von einer Maximalversiegelung im Umfang von ca. 300 m? auszugehen.
Durch entsprechende Festsetzungen wird festgelegt, dass das gesamte im Plangebiet anfallende Nie-
derschlagswasser innerhalb des Plangebietes zur Versickerung gebracht werden muss oder als Brauch-
wasser Verwendung findet.

Die Darstellung der Wohnbauflache entwickelt sich aus dem ,Siedlungsentwicklungskonzept der Samt-
gemeinde Gellersen 2030“. Wohnbauflachen sind dort aber deutlich umfangreicher in nérdlicher Rich-
tung vorgesehen. Die im Zuge der 51. Anderung des Flachennutzungsplans als Wohnbauflache darge-
stellte Teilflache ist zeitnah verflgbar, die Ubrigen Flachen hingegen nicht. Aus diesem Grund be-
schrankt sich die 51. Anderung auf die zeitnah verfligbare kleine Teilflache.

Umweltbericht
Inhalte und Ziele des Bauleitplans

Ziel der 51. Anderung des Flachennutzungsplanes mit einer Gesamtflache von ca. 1,41 ha ist die Ent-
wicklung eines Blrgerparks sowie eines neuen Wohngebietes auf einer zentrumsnahen Flache 6stlich
der Brockwinkler StralRe. Zu diesem Zweck wird der Fldchennutzungsplan, der die Gesamtflache aktuell
als ,Flache fir die Landwirtschaft® darstellt, in eine ,Grinflache, 6ffentlich mit der Zweckbestimmung
.Burgerpark® (ca. 1,33 ha) sowie in eine ,Wohnbauflache* (ca. 0,08 ha) geandert.

Ziele des Umweltschutzes in Fachplanungen und deren Beriicksichtigung

Landschaftsrahmenplan

Das Zielkonzept des Landschaftsrahmenplans des Landkreises Liineburg macht keine planerischen
Aussagen zum Plangeltungsbereich. Der ¢stlich angrenzende Griinzug Landwehr wird als ,,Biotopver-
bundflache” und fiir die ,Freihaltung von Landschaftsraumen / Ausschluss von Bebauung* dargestellt.
Die gesamte Landwehr einschlief3lich der 6stlich angrenzenden unbebauten Flachen ist gleichzeitig Teil
des ,Landschaftsschutzgebietes des Landkreises Liineburg (2011)".

Die Planungen der 51. Anderung des Flachennutzungsplans wiedersprechen den vorgenannten
Darstellungen des Landschaftsrahmenplanes nicht und sind mit ihm vereinbar.

Landschaftsschutzgebiet

Die gesamte Landwehr einschlief3lich der ¢stlich angrenzenden unbebauten Flachen ist Teil des ,Land-
schaftsschutzgebietes des Landkreises Liineburg (2011)“. Da im Zuge der Umsetzung des nachrangi-
gen Bebauungsplanes auch eine Querung der Landwehr und damit auch eines Teils des Landschafts-
schutzgebietes beabsichtigt wird, hat die Gemeinde Reppenstedt nach Vorabstimmungen mit dem
Landkreis Liineburg am 17.08.2021 eine Befreiung von der Verboten des § 2 Abs. 1 Nr. 12a der Schutz-
gebietsverordnung beantragt. Hierzu hat der Landkreis Lineburg mit Schreiben vom 01.03.2022 eine
»<Ausnahmegenehmigung fir WegebaumalRnahmen im Landschaftsschutzgebiet auf Teilflachen
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5.3

5.3.1

angrenzend zum geplanten Bebauungsplan Nr. 42 Burgerpark Reppenstedt” erteilt. Bestandteil dieser
Genehmigung sind der Antrag vorgenannte Antrag, der Gesprachsvermerk vom 17.02.2022 in der Fas-
sung vom 25.02.2022 sowie die Stellungnahme des Niedersachsischen Landesamtes fiir Denkmal-
pflege vom 25.02.2022 zum Bodendenkmal ,Landwehr.

Bei Umsetzung der Planungen des nachrangigen Bebauungsplanes ist unter dieser Pramisse nicht mit
Beeintrachtigungen des Landschaftsschutzgebietes zu rechnen.

Bodendenkmal

Das Bodendenkmal ,Lineburger Landwehr® verlauft am 6stlichen Rand des Plangeltungsbereiches. Die
denkmalschutzrelevanten Aspekte wurden in den im vorigen Absatz benannten Abstimmungen zum
Landschaftsschutzgebiet mit thematisiert. Im Folgenden wird der denkmalrechtliche Hinweis der im
vorigen Absatz genannten Ausnahmegenehmigung vom 01.03.2022 widergegeben:

,Das bedeutende Bodendenkmal ,Liineburger Landwehr* liegt im MalBnahmenbereich und ist zu schlit-
zen und unbeschédigt zu belassen (§ 4 Abs. 2 NDSchG). Es diirfen jedoch die bereits bestehenden
Wege instandgesetzt werden, ohne dabei Bodeneingriffe oder Bodenverdnderungen vorzunehmen. Der
Bereich des Bodendenkmals bleibt naturbelassen, um das bestehende Bodendenkmal nicht zu zersto-
ren und bestmdglich zu schiitzen. ... Vor Baubeginn findet ein Sondengang im Bereich der Landwehr
statt, der durch das NLD koordiniert wird und daher nicht der Genehmigung der Unteren Denkmalschutz-
behérde fiir Bodendenkmale, Fachdienst Umwelt, Landkreis Liineburg, bedarf.”

Unter Bericksichtigung der vorgenannten Vorgaben ist somit nicht mit einer Beeintrachtigung der
Schutzziele des Bodendenkmals zu rechnen.

Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes

Die nachfolgenden Aussagen erfolgen in Kenntnis bzw. unter Beriicksichtigung des im Parallelverfahren
gefiihrten nachrangigen Bebauungsplanes Nr. 42 ,Biirgerpark® der Gemeinde Reppenstedt.

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

Nahezu der gesamte Plangeltungsbereich wird aktuell ackerbaulich genutzt und ist als basenreicher
Lehm- / Ton-Acker einzustufen. Westlich grenzt die Wohnbebauung an der Brockwinkler Stra3e mit den
zugehdrigen Garten an. Im Siidosten und Osten verlauft die Landwehr, die hier von einem schmalen
Band eines Eichen- und Hainbuchenwaldes feuchter, basischer Standorte eingenommen wird. An den
Randern der Ackerflache ist ein Streifen mit einer Breite von ca. 8-15 m im Zuge einer geforderten
LAgrarumweltmalinahme* stillgelegt worden. Die Flache liegt brach und wird im (mehr-)jahrlichen Turnus
umgebrochen. Es haben sich wiesenartige Ackerbrachestadien entwickelt. Innerhalb des Plangeltungs-
bereiches befinden sich keine Gehdlzbestande.

Zum nachrangigen Bebauungsplan wurde eine ,Faunistische Potentialanalyse und Artenschutzuntersu-
chung zum B-Plan Nr. 42 ,Burgerpark®, Reppenstedt” erstellt. Diese Ausarbeitung ist der Begriindung
als Anlage beigefligt und wird im Folgenden auszugsweise widergegeben. Mit Hilfe von Potenzialab-
schatzungen wurde das potentielle Vorkommen von Brutvogeln und Fledermausen ermittelt.

Viégel
Die potenziell vorhandenen Brutvogelarten sind in nachfolgender Tabelle aufgelistet.

Tabelle Artenliste der potentiellen Vogelarten (Quelle: Artenschutzuntersuchung)
Status in den Teilgebieten A und B: b = Brutvogel; ng = Nahrungsgast;
Rote-Liste-Status NI - = ungefahrdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefahrdet

Art Status NI DE
Arten der Kulturlandschaft
Dorngrasmiicke, Sylvia communis b

Goldammer Emberiza citrinella b \") -
Jagdfasan Phasianus colchicus b
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Art Status NI DE
Geholzvogel aus Siedlung und Geholz-

rand

Amsel Turdus merula ng - -
Blaumeise Parus caeruleus ng - -
Buchfink Fringilla coelebs ng - -
Grinfink Carduelis chloris ng - -
Heckenbraunelle Prunella modularis ng - -
Kohlmeise Parus major ng - -
Misteldrossel Turdus viscivorus ng - -
Rotkehlchen Erithacus rubecula ng - -
Zaunkonig Troglodytes t. ng - -
Arten mit groBen Revieren

Eichelhaher Garrulus glandarius ng - -
Elster Pica p. ng - -
Feldsperling Passer montanus ng \ \'/
Griinspecht Picus viridis ng - -
Haussperling Passer domesticus ng \' -
Misteldrossel Turdus viscivorus ng - -
Rabenkréhe Corvus corone ng - -
Ringeltaube Columba palumbus ng - -
Stieglitz Carduelis carduelis ng \ -

Alle Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG als ,europaische Vogelarten“ besonders geschiitzt.

Anmerkungen zu Arten der Vorwarnliste

Goldammern briten an Saumstrukturen der offenen Feldlandschaft und suchen Nahrung in Ru-
deralstreifen, Ackerrandern und Griinland. Sie leiden wie die meisten Végel der Kulturlandschaft an der
Intensivierung der Landwirtschaft, der Monotonisierung der Fruchtfolgen und finden hier mit den Blih-
streifen potenzielle Nahrungsflachen.

Feldsperlinge briiten in Hohlen und sind daher einerseits auf Geholze mit entsprechendem Nischenan-
gebot angewiesen. Andererseits bendtigen sie die reich strukturierte Kulturlandschaft, in der auf Bra-
chestreifen insbesondere im Winter noch Nahrung gefunden werden kann. Feldsperlinge kommen in
Ortschaften mit vielfaltigen Strukturen und gutem Bestand an alten Obst- und Zierbaumen vor. Hier ist
die Struktur an Geholzrandern fir ihn vorteilhaft. Auflerhalb von Ortschaften, in der Agrarlandschaft und
Feldgehdlzen ist der Feldsperling heute sparlich verbreitet. Er bendétigt zumindest kleine Brachestruktu-
ren, Uberwinternde Krautvegetation (z. B. Stoppelfelder, Brachen, hier die Bliihstreifen) zur Nahrungs-
suche, die in der intensiv genutzten Agrarlandschaft kaum noch vorhanden sind, hier in geringem Um-
fang an den Randern.

Haussperlinge briiten kolonieartig in Gebaudenischen und nutzen ein groReres Gebiet zur Nahrungssu-
che in der Gruppe. Als typischer Siedlungsvogel benétigt er Bereiche mit offenen, oder schiitter bewach-
senen Bodenstellen. Sein Lebensraum in der Umgebung sind die Garten und dichter bebauten Sied-
lungsflachen siid- und westlich des Untersuchungsgebietes. Diese Art bendétigt llickenreiche Bausub-
stanz zum Briten, strukturreiche Garten und offene Bodenstellen mit liickiger und kurzrasiger Vegeta-
tion (z. B. Sandwege, junge Ruderalflachen). Die Sanierung und Ab-dichtung von Gebéauden, die Ver-
siegelung von Boden und die ,Aufgerdumtheit” in Siedlungen sowie die Urbanisierung von Dérfern (Ver-
lust von Nutzgéarten und Kleintierhaltungen, besonders wichtig sind Fldchen mit offenen Bodenstellen)
sind wichtige Ursache fiir die Bestandsriickgange. Der Bluhstreifen im Untersuchungsgebiet ist fiir ihn
ein potenzieller Nahrungsraum.

Stieglitze briten in Baumen und nutzen wie Goldammer und Fasan Ruderalstreifen, Ackerrander und
Grunland zur Nahrungssuche. Sie nutzen im Schwarm ein relativ groRes Nahrungsgebiet. Hier sind die
Blihstreifen potenzieller Nahrungsraum.

Flederméuse

Auf Grundlage der Verbreitungsubersichten konnen im Raum Reppenstedt praktisch alle in Niedersach-
sen vorhandenen Arten potentiell vorkommen. Alle Fledermausarten sind gemaf Bundesnaturschutz-
gesetz streng geschiitzt. Alle potenziell vorkommenden Fledermausarten sind im Anhang IV (streng zu
schitzende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse) der FFH-Richtlinie aufgefiihrt
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und damit auch nach § 7 BNatSchG streng geschiitzt. Eine spezielle Auflistung ist daher zunachst nicht
erforderlich.

Weitere potentiell vorhandene Arten des Anhangs IV
Weitere Arten des Anhangs IV sind aufgrund ihrer sehr speziellen Lebensraumanspriiche im Plangebiet
nicht zu erwarten.

Schutzgut Boden

Far den nordwestlichen Teil des Plangebietes wird eine (schwach trockene) Braunerde, fir den ibrigen
Teil ein (stark frischer) Pseudogley als Bodentyp angegeben. Der letztgenannte Bodentyp wird als Bo-
den mit einem hohem Wasserspeichervermégen und einer hohen Empfindlichkeit gegenliber Grund-
wasserabsenkungen eingestuft. Die Flache liegt nicht innerhalb der Suchraume fiir schutzwiirdige Bo-
den. Die Bdden sind dennoch als bedeutsam fiir den Naturhaushalt anzusehen, da sie die Ublichen
Bodenfunktionen als Puffer- und Filter fir die Grundwasserleiter, als Standort fiir die Vegetation sowie
als Lebensraum fir Bodenorganismen erfiillen.

Schutzgut Wasser

Oberflachengewasser sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Die Grundwasserneubildungsrate wird im Uberwiegenden Teil des Plangeltungsbereiches als hoch, im
norddstlichen Teil des Gebietes als eher gering eingestuft. Das Schutzpotential der Grundwassertiber-
deckung wird als hoch eingestuft, die Lage der Grundwasseroberflache wird mit > 25 m bis 27,5 m
angegeben.

Schutzgut Klima und Luft
Lokalklimatisch ist der Geltungsbereich als Kaltluft-Entstehungsgebiet einzustufen. Eine besondere Be-
deutung oder Wertigkeit des Geltungsbereiches aus klimatischer Sicht ist schon aufgrund der kleinen
Dimension nicht gegeben.

Schutzgut Landschaft

Hinsichtlich des Landschaftsbildes lasst sich das Plangebiet wie folgt beschreiben: Das Areal stellt den
sldlichen Teil einer 6stlich der Brockwinkler Stral3e gelegenen, weitlaufigen Ackerflache dar und ist in
sich vollig ungegliedert. Die Ackerflache wird im Westen und Stidwesten begrenzt durch eine einzeilige
Wohnbebauung an der Brockwinkler Stralde mit den zugehdérigen Garten. Im Siiden und Osten stoRt die
Ackerflache auf den Griinzug der Landwehr mit seinem landschaftsbildpragenden Charakter.

Kultur- und sonstige Sachgiter

Als sonstige Sachgiiter sind die landwirtschaftlichen Fldchen zu nennen. Innerhalb des Plangeltungsbe-
reiches sind keine Kulturgiter bekannt. Die studdstlich angrenzende Landwehr ist aufgrund ihrer histori-
schen Entstehungsgeschichte als Kulturgut einzustufen.

Schutzgut Mensch

An das vollstéandig landwirtschaftlich genutzte Plangebiet grenzen im Westen und Nordwesten Wohn-
nutzungen. Weitere Wohnnutzungen finden sich sudlich und &stlich jenseits des Griinzuges Landwehr.
Innerhalb des Plangeltungsbereiches ist eine Nutzung fiir die Naherholung wegen der fehlenden Er-
schlielung derzeit nicht mdglich. Aktuell wird die Flache landwirtschaftlich genutzt, so dass von den
Ublichen mit einer landwirtschaftlichen Nutzung einhergehenden Geruchs- und Staubimmissionen aus-
zugehen ist. Sonstige auf die Flache wirkenden Immissionsbelastungen sind nicht bekannt.

Die aktuelle Bedeutung des Plangebietes fur das Schutzgut Mensch und Gesundheit ist daher als eher
gering einzustufen.

Schutzqut Flache
Die aktuelle Bestands-Flachenbilanz sieht wie folgt aus:  Acker bzw. Ackerbrache: ca. 14.100 m?
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5.3.2

5.3.3

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchfiihrung der Planung

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung ist davon auszugehen, dass die bisherige Ackernutzung der Flache
fortgefiihrt und sich der Zustand der Schutzgiter nicht wesentlich verandern wiirde. Fir eine Auswei-
sung fir einen Bilrgerpark sowie eine kleine Wohnbauflache miissten andere Flachen gefunden werden.
Ob diese eine bessere Eignung aufweisen und ob insbesondere der ortsnahe Bezug flr den Birgerpark
an anderer Stelle realisierbar ware, ist jedoch fraglich.

Beschreibung und Bewertung der moglichen umwelterheblichen Wirkungen des Vorhabens

Bei Umsetzung der Planung auf der Ebene des nachrangigen Bebauungsplanes wiirde sich der Um-
weltzustand auf der Flache voraussichtlich wie folgt veréandern:

Schutzgut Arten und Lebensgemeinschaften

Tierwelt

Hinweise auf ein Vorkommen streng geschitzter Arten oder europaisch geschiitzter Arten sind fiir das
Plangebiet nicht bekannt. Die in angrenzenden Flachen ggf. vorhandenen geschiitzten Arten bzw. wei-
tere ggf. planungsrelevante Artengruppen (wie z. B. Fledermause) werden durch die Planung nicht direkt
betroffen. Die Flachen des Plangeltungsbereiches (und dabei insbesondere die randlichen Ackerbra-
cheflachen) kénnen diesen Arten zwar als Nahrungshabitat dienen, nicht jedoch als Fortpflanzungs-
oder Ruhestatte. Das gemaR § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG geltende Zerstérungsverbot beschrankt sich
auf Fortpflanzungs- und Ruhestatten. Diese werden hier nicht betroffen.

» Mit erheblichen Beeintrachtigungen fiir artenschutzrelevante Tierarten ist nicht zu rechnen.

Pflanzenwelt / Biotope

Mit Umsetzung der Planung erfolgt eine Umwandlung von bisher intensiv als Acker genutzten Flachen
hin zu einer landschaftlich gepragten offentlichen Griinfliche, die als Biirgerpark entwickelt werden soll.
Die Bedeutung der Flache als Lebensraum fiir Arten und Lebensgemeinschaften wird dadurch voraus-
sichtlich deutlich verbessert werden, gleichzeitig wird ein gewisser Puffer zur Grinzasur Landwehr er-
zeugt. Gleichzeitig wird die Biotopverbundfunktion der Flache parallel zur Landwehr verbessert.

Durch die geplanten infrastrukturellen ,Vorhaben* wie Wegeverbindungen, Banke, kleinere Baukorper
usw. sind jedoch Eingriffe in Biotopstrukturen (hier Acker) verbunden.

Den zu erwartenden Eingriffen steht eine grof¥flachige landschaftsparkahnliche Griinflichengestaltung
auf bisherigen Ackerflachen gegeniber, mit der eine Aufwertung, Erganzung sowie Entwicklung der
vorhandenen Lebensraum- und Biotopkomplexe verbunden ist. In der Summe kann davon ausgegan-
gen werden, dass damit eine Kompensation innerhalb des Plangebietes erreicht werden kann.

Mit der Festsetzung des Allgemeinen Wohngebietes im Nordwesten werden dort auf der Ebene der
verbindlichen Bauleitplanung weitere Versiegelungen von max. 300 m? zulassig, die als Eingriff zu wer-
ten sind.

» Mit erheblichen Beeintrachtigungen fiir die Pflanzenwelt / Biotope ist nicht zu rechnen.

Schutzgut Boden

Durch die Umsetzung der in der verbindlichen Bauleitplanung formulierten Festsetzungen sind erhebli-
che baubedingte Eingriffe in den Boden zu erwarten. Anlagebedingt entstehen ebenfalls erhebliche Ein-
griffe durch Uberbauungen und Versiegelungen.

» Fir das Schutzgut Boden sind erhebliche Beeintrachtigungen zu erwarten.

Schutzgut Wasser

Die zu erwartenden Flachenversiegelungen bewegen sich in einem — auf die Gesamtflache bezogen —
geringen Maf3. Da das gesamte im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser auch innerhalb des Ge-
bietes zur Versickerung gebracht werden muss, ist nicht von einer nennenswerten Einschréankung der
Grundwasserneubildung auszugehen.

» Fir das Schutzgut Wasser sind keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten.

Schutzgut Klima und Luft )
Der Umfang der zu erwartenden klimarelevanten Versiegelungen / Uberbauungen bewegt sich — bezo-
gen auf die Gesamtflache — auf einem geringen Niveau. Die bisher zeitweise vegetationsfreie
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5.3.4

Ackerflache wird zu einer ganzjahrig bewachsenen Griinfliche entwickelt, auf der zudem umfangreiche
Geholzpflanzungen mit positiven Auswirkungen auf Klima und Luft vorgenommen werden.
» Fir das Schutzgut Klima / Luft sind keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten.

Schutzgut Landschaft

Die neu hinzukommende Bebauung (ein Wohngebaude sowie ggf. ein Pavillon und Unterstande) darf in
der Gesamtbetrachtung als vernachlassigbar betrachtet werden. Im Gegenzug entsteht auf einer bisher
ungegliederten Ackerflache eine strukturierte und vielgestaltige 6ffentliche Griinflache. Dennoch geht
der bisherige offene Charakter der Flache teilweise verloren. Durch die im nachrangigen Bebauungsplan
enthaltenen Festsetzungen sind erhebliche Beeintrachtigungen jedoch nicht zu erwarten. Die Planung
zielt auf eine offentliche Zuganglichkeit der Flache ab. Damit wird auf der Flache selbst, aber auch fiir
die angrenzenden Bereiche die Mdglichkeit fir eine landschaftsgebundene Erholungsnutzung deutlich
verbessert.

» Fir das Schutzgut Landschaft sind keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten.

Kultur- und sonstige Sachgiter

Die Landwehr ist aufgrund ihrer historischen Entstehungsgeschichte als Kulturgut einzustufen. Die Stei-
gerung ihrer Wahrnehmbarkeit und damit auch ihrer Bedeutung ist erklartes Planungsziel der Gemeinde.
Aus diesem Grund wurde der geplante Birgerpark unmittelbar an der Landwehr verortet. Die Landwehr
als Kulturgut wird durch die Planung nicht beeintrachtigt, sondern vielmehr aufgewertet.

Die landwirtschaftlichen Nutzflachen werden zwar der Nutzung entzogen, es erfolgt aber eine monetare
Entschadigung fiir den Besitzer. Die Bodeneigenschaften werden durch die klnftige Nutzung als Biir-
gerpark nur unwesentlich verandert.

» Es sind keine erheblichen Beeintrachtigungen fir Kultur- und Sachguter zu erwarten.

Schutzgut Mensch

Nachteilige umweltrelevante Auswirkungen auf den Menschen sind mit der Planung erkennbar nicht
verbunden. Vielmehr wird die Bedeutung der Flache fir die landschaftsgebundene Erholungsnutzung
deutlich erhoht. Durch die Lage unmittelbar an der Landwehr wird auch deren Naherholungswert ver-
bessert.

» Fir das Schutzgut Mensch sind keine erheblichen Beeintrachtigungen zu erwarten.

Schutzgut Flache

Durch die Umsetzung der Planung geht eine bislang unbebaute Flache (ca. 1,41 ha) mit einer geringen
Wertigkeit (Acker) verloren. In Kenntnis der Festsetzungen des nachrangigen Bebauungsplans sind fol-
gende Flachenbeanspruchungen (ca.-Angaben) zu erwarten:

Uberbauungen / Versiegelungen (W) max. 0,03 ha
Wassergebundene Wegeflachen (Griinflache) ca. max. 0,15 ha
Gebaude / Unterstande (Griinflache) ca. max. 0,03 ha

Die kiinftige Flachenbilanz nach Umsetzung der Planung sieht wie folgt aus:
Grunflache, 6ffentlich (,Blrgerpark®) ca. 1,33 ha
Wohnbauflachen (W) ca. 0,08 ha

Beschreibung und Bewertung der moglichen umwelterheblichen Wirkungen des Vorhabens

Der Umweltbericht des nachrangigen Bebauungsplanes Nr. 42 ,Burgerpark® Reppenstedt kommt in der
rechnerischen Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung (in Anlehnung an die ,Arbeitshilfe zur Ermittlung von
Ausgleichs- und Ersatzmaflnahmen in der Bauleitplanung 2013“) zu dem Ergebnis, dass die zu erwar-
tenden Aufwertungen (Griinflache auf bisheriger Ackerflache) gegeniiber den zu erwartenden Eingriffen
Uberwiegen. Es entsteht ein rechnerischer Uberschuss der Werteinheiten.

Aus diesem Grund werden keine weiteren Malinahmen zum Ausgleich / Ersatz erforderlich.
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Priifung anderweitiger Planungsmaoglichkeiten / Standorte

Zu der beabsichtigten Entwicklung eines landschaftsparkahnlichen Birgerparks werden im Folgenden
4 mehr oder weniger zentrale Flachen (Standorte 1-4), die nicht innerhalb des Landschaftsschutzgebie-
tes liegen, Standorte (1-4) hinsichtlich ihrer Eignung betrachtet (vgl. nachfolgende Abbildung).
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Abbildung: Lage im Raum (ohne MaRstab)
(Plangrundlage: Luftbild GOOGLE Earth pro)

Die Teilflache 1 liegt unmittelbar am Sportpark Reppenstedt, sudlich der Lineburger LandstralRe, im
Sidwesten der Ortslage Reppenstedt. Teilflache 2 schlie3t unmittelbar 6stlich an. Die Teilflache 3 liegt
unmittelbar stidlich der Gartnerei. Teilflache 4 umfasst die in der 51. Anderung betrachtete Flache nord-
oOstlich des Rathauses.
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Begriindung (mit Umweltbericht) - (September 2024)

Tabelle Einschédtzung der Standorteignungen der Teilflachen 1-4

Einschatzung der Eignung

Bewertungskriterium 1 2 3 4
Zentrale Lage bezogen unginsti unginsti mittel Unsti
auf den Gesamtort & & & & & &
Erreichbarkeit far FuB- mittel mittel ml.ttE|

anger bzw. Radfahrer ut ut gut (direkt an sehrgut
gang ' & & FahrradstraRe)
Sonstige verkehrliche .
Anbindung gut gut gut gut bis sehr gut

« gut

Ortsnahe Parkplatze sehr gut sehr gut schlecht (Gellersenhaus)
Zeitnahe Verfugbarkeit glinstig glinstig glinstig glinstig
Stoérung durch

Verkehrslarm ungunstig ungunstig ungunstig gunstig

Strom-Freileitung,
Mobilfunk-
Sonstige Storfaktoren - - Sendemast, -
angrenzende
KFZ-Werkstatt

Potentielle Stérung fir

angrenzende gering gering gering gering bis mittel
Wohnnutzungen

Potentielle Beeintrach-

tigung schiitzenswerter mittel hoch gering gering

Landschaftsbestandteile

halbruderale Gras-
und Staudenfluren, Lehm-/Tonacker
Extensive Griinland, (AT)
Nadelbaum-Kulturen

Rasenflachen, | sonstiger Kiefernwald
Bestand u. Bewertung Geholzstreifen, armer, trockener
Parkplatze Sandbdden (WKS)

gering - mittel

Okologische Ausgangs- (Wertfaktor hoch gering - mittel gering
wertigkeit der Flache - 1) (Wertfaktor IV) (Wertfaktor Il - 111) (Wertfaktor 1)
Artenschutzrechtliches . .
Konfliktpotential mittel hoch hoch gering
Klimackologische mittel hoch hoch erin
Ausgangswertigkeit gernng
Ausgleichserfordernis mittel sehr hoch hoch gering
mittlere . . geringe bis mittlere .
Gesamtbewertung Eignung geringe Eignung Eignung hohe Eignung
Fazit

Aus der vorangegangenen Priifung alternativer Standorte ergibt sich, dass es zu der beabsichtigten
Planflache nordostlich des Rathauses (Flache 4) keine vertretbare Alternative gibt, um das mit der
51. Anderung des Flachennutzungsplanes verfolgte Ziel zu erreichen, namlich die bauleitplanerischen
Voraussetzungen fiir die Entwicklung eines landschaftsbezogenen Birgerparks in der Gemeinde
Reppenstedt zu schaffen. Alle anderen betrachteten Flachen schneiden in der Gesamtbetrachtung un-
gunstiger ab.
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i SAMTGEMEINDE GELLERSEN
51. Anderung Flachennutzungsplan ,Burgerpark” (OT Reppenstedt)
Begriindung (mit Umweltbericht) - (September 2024)

7.1

7.2

7.3

Zusatzliche Angaben
Technische Verfahren bei der Umweltpriifung

Zur Ermittlung und Bewertung der zu erwartenden Umweltbeeintrachtigungen wurden Gutachten / gut-
achterliche Stellungnahmen erstellt, die inhaltlich bereits zuvor ausgewertet und beriicksichtigt wurden.
Die hierfir relevanten und angewandten technischen Verfahren ergeben sich aus dem im Umweltbericht
hierzu jeweils beschriebenen Untersuchungsrahmen bzw. sind detailliert in den jeweiligen Gutachten
nachzulesen.

Hinweise / MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring)

GemalR § 4 c BauGB uberwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund
der Durchfiihrung der Bauleitplane eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswir-
kungen friihzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maflnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.
Auf diese Weise wird kontrolliert, ob die im Umweltbericht dargelegten Prognosen tatsachlich eingetre-
ten sind, die MalRnahmen und Festsetzungen realisiert wurden und die gewiinschte vollstdndige Kom-
pensation erbracht haben.
» Fir die Umsetzung der vorgesehenen GriinmalRnahmen ist die Gemeinde als Vorhabentrager zu-
standig. Dies erfolgt auf der Ebene der Ausfiihrungsplanung zum nachrangigen Bebauungsplan
Nr. 42 ,Burgerpark®.

Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

Mit der Planung beabsichtigt die Gemeinde Reppenstedt, die bereits vorhandenen Flachen mit einer
Eignung flr die Naherholung (Griinzug Landwehr) westlich auszudehnen und einen fiir den Ort zentral
gelegenen und o6ffentlich zuganglichen Blirgerpark / Landschaftspark zu schaffen. Damit soll die zentral
gelegene, groRRe Freiflache erhalten und dauerhaft gesichert und einer moglichst grofden Anzahl von
Birgern zuganglich gemacht werden. Die Attraktivitat der Flache als Treff- und Kommunikationsort fir
alle Generationen soll durch verschiedene InfrastrukturmafRnahmen / -einrichtungen erh6ht werden.
Die Gemeinde beabsichtigt auf der Ebene des nachrangigen Bebauungsplanes Nr. 42 ,Birgerpark” bei-
spielsweise:

¢ Anlage von Ful3- und Radwegen in wassergebundener Bauweise fir die innere Erschlielung

e Grobe Differenzierung in Bereiche unterschiedlicher Naturnéhe (naturnaher / intensiv / Ubergangs-
bereich)

Streuobstwiese (moglichst alte Sorten aus der Region) mit extensiver Wiesennutzung

Blihwiese (mdglichst mit einheimischen Arten)

(Mé&h-)Erlebniswege

Extensivgrunlandbereiche

Nutzungsaufgabe (Sukzession in Randbereichen)

Insektenhotel mit Infotafel

weitere Informationstafeln an den Zugangsbereichen

Pavillon als Begegnungsraum

Liegewiese

Sitzgruppen

Fitnessparcour mit Fithessgeraten

Sitzbanke

e Bepflanzungen (Baumgruppen, Baumreihen, Gehdlzpflanzungen, Hecken etc.).

Dartber hinaus soll die Moglichkeit fiir Baukorper (wie z. B. Pavillon, Unterstande), die auf die Haupt-
nutzung als offentliche Griinflaiche bezogen sind, ermdglicht werden. Zudem soll auch ein Kinderspiel-
platz mit Spielgeraten und einer Grundflache von max. 300 m? zulassig werden.

Die tatsachliche Nutzungsdefinition sowie die raumliche Zuordnung der Komponenten erfolgt nicht auf
der Ebene des nachrangigen Bebauungsplanes, sondern wird einer detaillierten Freiraumplanung vor-
behalten. Dies beinhaltet auch den Verlauf der inneren ErschlieRung.
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i SAMTGEMEINDE GELLERSEN
51. Anderung Flachennutzungsplan ,Burgerpark” (OT Reppenstedt)
Begriindung (mit Umweltbericht) - (September 2024)

Dartber hinaus soll an der Brockwinkler Strale eine Wohnbauflache dargestellt werden, aus der im

nachrangigen Bebauungsplan Nr. 42 ,Blirgerpark® ein ,,Allgemeines Wohngebiet” fiir ein Wohngebaude

entwickelt werden soll. Die ErschlieBung dieses Wohngebietes erfolgt von der Brockwinkler Stral3e.

Mit der Planung sind die unter Ziffer 5 des Umweltberichtes ermittelten Umweltauswirkungen verbunden.

Bei der Umsetzung der Planung sind fir die Schutzglter Boden sowie Tierwelt erhebliche Umweltaus-

wirkungen zu erwarten. Diese werden jedoch Uber die aufwertenden MalRnahmen im Gebiet vermieden

bzw. kompensiert. Fir das Schutzgut Tiere werden auf der Ebene des nachrangigen Bebauungsplanes

Nr. 42 ,Birgerpark” u. a. folgende MaRnahmen festgesetzt:

¢ Keine Rodung von Gehélzen und Beginn der Bauarbeiten in der Brutzeit (01. Marz bis 30. Septem-
ber, allgemein glltige Regelung gemaRk § 39 BNatSchG).

e Schaffung eines neuen Saumes (z. B. Anlegen von Feldhecken mit Brachestreifen in ausgeraumter
Agrarlandschaft von ca. 100 m), z. B. am Nordrand.

¢ Vermeidung von Beleuchtung des Ostrandes (Landwehr).

In der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung zum Bebauungsplan wird ersichtlich, dass ein rechnerischer
Uberschuss verbleibt. Zusatzliche MalRnahmen zum Ausgleich / Ersatz werden somit nicht erforderlich.
8 Beschluss

Der Rat der Samtgemeinde Gellersen hat die 51. Anderung des Flachennutzungsplanes der Samtge-
meinde Gellersen mit Begriindung einschlieRlich des Umweltberichtes beschlossen.

Reppenstedt, den ...l

gez. Steffen Gartner
(Samtgemeindebiirgermeister)

ANLAGE

- Faunistische Potentialanalyse und Artenschutzuntersuchung zum B-Plan Nr. 42 ,Biirgerpark®,
Reppenstedt (2021)
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Faunistische Potenzialanalyse und Artenschutzuntersuchung zum
B-Plan Nr. 42 ,,Biirgerpark, Reppenstedt

Im Auftrag der Gemeinde Reppenstedt

Google Earth

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet (rote Linie) und 1 — km — Umfeld
(Luftbild aus Google-Earth™)
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Dipl.-Biol. Karsten Lutz — Artenschutzuntersuchung B-Plan Nr. 42 ,Biirgerpark” Reppenstedt
Kap. 1 Anlass und Aufgabenstellung

1 Anlass und Aufgabenstellung

In der Gemeinde Reppenstedt soll eine Ackerfliche zu einem Biirgerpark entwi-
ckelt und auf einer kleinen Teilflache mit einem Einzel-Wohngebaude neu bebaut
werden. Dafiir wird ein B-Plan aufgestellt. Davon konnen Arten, die nach § 7 (2)
Nr. 13 u. 14 BNatSchG besonders oder streng geschiitzt sind, betroffen sein. Daher
wird eine faunistische Potenzialanalyse fiir geeignete Artengruppen unter beson-
derer Beriicksichtigung besonders oder streng geschiitzter Arten angefertigt. Zu
untersuchen ist, ob artenschutzrechtlich bedeutende Arten im Eingriffsbereich
vorkommen und ob Fortpflanzungs- und Ruhestatten dieser Arten durch die Pla-
nung beschidigt bzw. zerstort oder ob Individuen verletzt werden.

Zunichst ist eine Relevanzpriifung vorzunehmen, d.h. es wird ermittelt, welche Ar-
ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und welche Vogelarten iiberhaupt vor-
kommen. Mit Hilfe von Potenzialabschatzungen und Bestandserfassungen wird
das Vorkommen von Vogeln und Fledermausen sowie anderen Arten des Anhangs
IV der FFH-Richtlinie ermittelt (Kap. 2). Danach wird eine artenschutzfachliche
Betrachtung des geplanten Vorhabens durchgefiihrt (Kap. 4).

2 Bestandsdarstellung von Brutvogeln und Arten des An-
hangs IV

2.1 Methode der Potenzialanalyse zu Brutvogeln und Arten des An-
hangs IV

Das Gebiet wurde am 14.09.2021 begangen. Dabei wurde insbesondere auf Struk-
turen geachtet, die fiir Anhang IV-Arten und Vogel von Bedeutung sind.

Die Auswahl der potenziellen Arten erfolgt einerseits nach ihren Lebensrauman-
spriichen (ob die Habitate geeignet erscheinen) und andererseits nach ihrer allge-
meinen Verbreitung im Raum Reppenstedt. MaBgeblich ist dabei fiir die Brutvogel
der aktuelle Brutvogelatlas Niedersachsens (KRUGER et al. 2014). Verwendet wer-
den fiir Fledermause und Amphibien die relativ aktuellsten Angaben in PETERSEN
et al. (2004) sowie BFN (2019) und den VOLLZUGSHINWEISEN (2010).
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Dipl.-Biol. Karsten Lutz — Artenschutzuntersuchung B-Plan Nr. 42 , Biirgerpark® Reppenstedt
Kap. 2 Bestandsdarstellung von Brutvogeln und Arten des Anhangs IV

2.2 Gebietsbeschreibung

.,

-

Google.Earth I = a0m I
Abbildung 2: Untersuchungsgebiet (Luftbild aus Google-Earth™).

Das Untersuchungsgebiet besteht aus einem Acker (aktuell Riiben) mit Bliihstrei-
fen aus einer Saatmischung (iiberwiegend Neophyten) und einer Gras-
/Staudenflur im duBersten Siidteil. Der Siid- und Ostrand wird von einem Geholz-
rand (Landwehr) mit einzelnen groBeren Eichen gebildet. Der Westrand grenzt an
Einzelhausgarten an; im Norden an einen StraBenrand.

Baume oder Gewasser befinden sich nicht in der Vorhabensflache.
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Dipl.-Biol. Karsten Lutz — Artenschutzuntersuchung B-Plan Nr. 42 ,Biirgerpark” Reppenstedt
Kap. 2 Bestandsdarstellung von Brutvogeln und Arten des Anhangs IV

2.3 Brutvogel

Die potenziell vorhandenen Brutvogelarten sind in Tabelle 1 dargestellt. Es wird
dargestellt, ob die Art im Untersuchungsgebiet Brutvogel (b) sein kann oder diesen
Bereich wegen ihrer Anspriiche an den Brutplatz nur als Nahrungsgast (ng) nutzen
kann. Fiir die ,,Arten mit groBen Revieren® ist das Untersuchungsgebiet zu klein,
um ein komplettes Revier zu unterhalten. Sie kommen hier nur mit Teilen ihrer
Reviere oder als Nahrungsgast vor. Sie miissen weitere Gebiete in der Umgebung
mit nutzen.

Tabelle 1: Artenliste der potenziellen Vogelarten
Status: b = Brutvogel; ng = Nahrungsgast; NI: Rote-Liste-Status NI nach KRUGER & NIPKOW (2015)
und DE nach RysLAVY et al. (2020); - = ungefdhrdet, V = Vorwarnliste, 3 = gefdhrdet

Art Status | NI DE
Arten der Kulturlandschaft

Dorngrasmiicke, Sylvia communis b

Goldammer Emberiza citrinella b \% -
Jagdfasan Phasianus colchicus b - -
Geholzvogel aus Siedlung und Geholz-

rand

Amsel Turdus merula ng - -
Blaumeise Parus caeruleus ng - -
Buchfink Fringilla coelebs ng - -
Griinfink Carduelis chloris ng - -
Heckenbraunelle Prunella modularis ng - -
Kohlmeise Parus major ng - -
Misteldrossel Turdus viscivorus ng - -
Rotkehlchen Erithacus rubecula ng - -
Zaunkonig Troglodytes t. ng - -
Arten mit groBen Revieren

Eichelhaher Garrulus glandarius ng - -
Elster Pica p. ng - -
Feldsperling Passer montanus ng \Y \Y%
Griinspecht Picus viridis ng - -
Haussperling Passer domesticus ng \Y -
Misteldrossel Turdus viscivorus ng - -
Rabenkriahe Corvus corone ng - -
Ringeltaube Columba palumbus ng - -
Stieglitz Carduelis carduelis ng \4 -

Das Offenland (der Acker) ist im Bereich des Vorhabens zu ,,eng®, d.h. seine Ge-
holzrander sind zu nahe zu fast jeder Flache des offenen Landes, so dass Feldler-
chen oder andere typische Offenland- und Wiesenvogel nicht zu erwarten sind.
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Dipl.-Biol. Karsten Lutz — Artenschutzuntersuchung B-Plan Nr. 42 ,Biirgerpark” Reppenstedt
Kap. 2 Bestandsdarstellung von Brutvogeln und Arten des Anhangs IV

Horste von Greifvogeln oder Eulen befinden sich nicht im Untersuchungsgebiet, so
dass deren Brutvorkommen ausgeschlossen werden konnen. Sie finden hier Nah-
rungsflachen, die jedoch nur einen sehr kleinen Teil der Gesamtreviere ausmachen
konnen.

Die Arten der Kulturlandschaft Goldammer und Dorngrasmiicke kénnen in den
unmittelbar angrenzenden Geholzrandern und Hecken der Garten briiten und die-
sen Saum, insbesondere die Bliihstreifen in ihr Nahrungsgebiet einbeziehen.

Der Fasan kann im Bliithstreifen oder der Gras-Staudenflur im Siidteil briiten und
dann diese und die Ackerkultur in sein Nahrungsgebiet einbeziehen.

Die in Tabelle 1 aufgefiihrten Geholzvogel briiten in den Geholzen der Garten und
des angrenzenden Geholzes. Haus- und Feldsperlinge nutzen Hohlungen an Ge-
bauden oder Nistkasten. Sie nutzen zumindest teilweise die Gras- und Staudenflu-
ren des Siidteils und der Bliihstreifen zur Nahrungssuche. Geholzvogel, die auch
zur Nahrungssuche das Geholz nicht verlassen, sind nicht aufgefiihrt.

Alle Vogelarten sind nach § 7 BNatSchG als ,,europiische Vogelarten“ besonders
geschiitzt.

2.3.1 Anmerkungen zu Arten der Vorwarnliste

¢ Goldammern briiten an Saumstrukturen der offenen Feldlandschaft und
suchen Nahrung in Ruderalstreifen, Ackerrandern und Griinland. Sie leiden
wie die meisten Vogel der Kulturlandschaft an der Intensivierung der
Landwirtschaft, der Monotonisierung der Fruchtfolgen und finden hier mit
den Bliihstreifen potenzielle Nahrungsflachen.

e Feldsperlinge briiten in Hohlen und sind daher einerseits auf Geholze mit
entsprechendem Nischenangebot angewiesen. Andererseits benétigen sie
die reich strukturierte Kulturlandschaft, in der auf Brachestreifen insbeson-
dere im Winter noch Nahrung gefunden werden kann. Feldsperlinge kom-
men in Ortschaften mit vielfaltigen Strukturen und gutem Bestand an alten
Obst- und Zierbaumen vor. Hier ist die Struktur an Geholzrandern fiir ihn
vorteilhaft. AuBerhalb von Ortschaften, in der Agrarlandschaft und Feldge-
holzen ist der Feldsperling heute sparlich verbreitet. Er benotigt zumindest
kleine Brachestrukturen, iiberwinternde Krautvegetation (z.B. Stoppelfel-
der, Brachen, hier die Bliihstreifen) zur Nahrungssuche, die in der intensiv
genutzten Agrarlandschaft kaum noch vorhanden sind, hier in geringem
Umfang an den Randern.

e Haussperlinge briiten kolonieartig in Gebaudenischen und nutzen ein
groBeres Gebiet zur Nahrungssuche in der Gruppe. Als typischer Siedlungs-
vogel benotigt er Bereiche mit offenen, oder schiitter bewachsenen Boden-
stellen. Sein Lebensraum in der Umgebung sind die Garten und dichter be-
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Kap. 2 Bestandsdarstellung von Brutvogeln und Arten des Anhangs IV

bauten Siedlungsflachen siid- und westlich des Untersuchungsgebietes.
Diese Art benotigt liickenreiche Bausubstanz zum Briiten, strukturreiche
Garten und offene Bodenstellen mit liickiger und kurzrasiger Vegetation
(z.B. Sandwege, junge Ruderalflachen). Die Sanierung und Abdichtung von
Gebauden, die Versiegelung von Boden und die ,,Aufgerdaumtheit” in Sied-
lungen sowie die Urbanisierung von Dorfern (Verlust von Nutzgarten und
Kleintierhaltungen, besonders wichtig sind Flichen mit offenen Bodenstel-
len) sind wichtige Ursache fiir die Bestandsriickgange. Der Bliihstreifen im
Untersuchungsgebiet ist fiir ihn ein potenzieller Nahrungsraum.

e Stieglitze briiten in Biumen und nutzen wie Goldammer und Fasan Ru-
deralstreifen, Ackerrander und Griinland zur Nahrungssuche. Sie nutzen im
Schwarm ein relativ groBes Nahrungsgebiet. Hier sind die Bliihstreifen po-
tenzieller Nahrungsraum.

2.4 Fledermause

Alle Fledermausarten gehoren zu den europaisch geschiitzten Arten, die nach § 44
BNatSchG besonders zu beachten sind. Zu {iberpriifen ware, ob fiir diese Arten un-
ersetzbare (d.h. fiir das aktuelle Vorkommen unverzichtbare) Biotope beeintriach-
tigt werden. Solche Strukturen konnen Quartiere oder Jagdhabitate sein.

Der Bestand der Fledermause wird mit einer Potenzialanalyse ermittelt.

2.4.1 Potenziell vorkommende Fledermausarten

Aufgrund der Verbreitungsiibersichten in PETERSEN et al. (2004) sowie BfN (2019)
sowie den VOLLZUGSHINWEISEN (2010) kommen im Raum Reppenstedt praktisch
alle in Niedersachsen vorhandenen Arten vor. Alle potenziell vorkommenden Fle-
dermausarten sind im Anhang IV (streng zu schiitzende Tier- und Pflanzenarten
von gemeinschaftlichem Interesse) der FFH-Richtlinie aufgefiihrt und damit auch
nach § 7 BNatSchG streng geschiitzt. Eine spezielle Auflistung ist daher zunichst
nicht erforderlich. Die folgenden Kapitel beriicksichtigen die Anforderungen aller
Arten.

2.4.2 Kriterien fiir potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestiitten von
Fledermausen

Fledermause benétigen drei verschiedene wichtige Biotopkategorien, die als Le-
bensstitten im Sinne des § 44 BNatSchG gelten konnen: Sommerquartiere (ver-
schiedene Auspragungen) und Winterquartiere als Fortpflanzungs- und Ruhestit-
ten sowie Jagdreviere (Nahrungsraume). Zu jeder dieser Kategorien wird ein drei-
stufiges Bewertungsschema mit geringer, mittlerer und hoher Bedeutung aufge-
stellt.
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Kap. 2 Bestandsdarstellung von Brutvogeln und Arten des Anhangs IV

geringe Bedeutung

Biotop tragt kaum zum Vorkommen von Fledermausen bei. In der nord-
deutschen Normallandschaft im Uberschuss vorhanden. Diese Biotope wer-
den hier nicht dargestellt.

mittlere Bedeutung
Biotop kann von Fledermausen genutzt werden, ist jedoch allein nicht aus-

reichend, um Vorkommen zu unterhalten (erst im Zusammenhang mit Bio-
topen hoher Bedeutung). In der norddeutschen Normallandschaft im Uber-
schuss vorhanden, daher kein limitierender Faktor fiir Fledermausvor-
kommen.

hohe Bedeutung
Biotop hat besondere Qualititen fiir Flederméuse. Fiir das Vorkommen im

Raum moglicherweise limitierende Ressource.

2.4.2.1 Winterquartiere

Winterquartiere miissen frostsicher sein. Dazu gehoren Keller, Dachstiihle in gro-
Ben Gebauden, alte, grofe Baumhohlen, Bergwerksstollen.

mittlere Bedeutung
Altholzbestinde (mind. 50 cm Stammdurchmesser im Bereich der Hohle)

mit Baumhohlen; alte, nischenreiche Hauser mit groSen Dachstiihlen.

hohe Bedeutung
alte Keller oder Stollen; alte Kirchen oder vergleichbare Gebaude; bekannte

Massenquartiere

2.4.2.2Sommerquartiere

Sommerquartiere konnen sich in Gebauden oder in Baumhohlen befinden.

mittlere Bedeutung
altere, nischenreiche Wohnhéuser oder Wirtschaftsgebaude; alte oder

strukturreiche Einzelbaume oder Waldstiicke.

hohe Bedeutung
altere, nischenreiche und groBe Gebaude (z.B. Kirchen, alte Stallanlagen);

Waldstiicke mit hohlenreichen, alten Baumen; bekannte Wochenstuben.

2.4.2.3Jagdreviere

Fledermause nutzen als Nahrungsraume iiberdurchschnittlich insektenreiche Bio-
tope, weil sie einen vergleichsweise hohen Energiebedarf haben. Als mobile Tiere
konnen sie je nach aktuellem Angebot Biotope mit Massenvermehrungen aufsu-
chen und dort Beute machen. Solche Biotope sind i.d.R. Biotope mit hoher Pro-
duktivitat, d.h. nahrstoffreich und feucht (eutrophe Gewisser, Stimpfe). Alte,
strukturreiche Walder bieten dagegen ein stetigeres Nahrungsangebot auf hohem
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Niveau. Diese beiden Biotoptypen sind entscheidend fiir das Vorkommen von Fle-
derméausen in einer Region.

e mittlere Bedeutung
Laubwaldparzellen, alte, strukturreiche Hecken; Gebiischsdaume / Waldran-

der; Kleingewisser iiber 100 m2, kleine FlieBgewasser, altes strukturreiches
Weideland, groBe Brachen mit Staudenfluren.

e hohe Bedeutung
Waldstiicke mit strukturreichen, alten Biumen; eutrophe Gewasser iiber

1.000 m2; groBere FlieBgewasser.

2.4.3 Charakterisierung der Biotope des Gebietes im Hinblick auf ih-
re Funktion fiir Fledermiiuse

Bei der Begehung des Untersuchungsgebietes wurde nach den oben aufgefiihrten
Lebensraumstrukturen gesucht. Daraus wird die Bewertung der Lebensraumeig-
nung des Untersuchungsgebietes fiir Fledermause abgeleitet.

2.4.3.1 Quartiere

Es befinden sich keine Gebaude im Untersuchungsgebiet. In der Ackerflache, dem
Bliihstreifen und der Gras-/Staudenflur sind Fledermausquartiere nicht moglich.

Es sind nur in den Baumen am Ostrand Baume vorhanden, die Hohlungen haben
konnen, die fiir Fledermause als Quartier in Frage kommen. Einzelne groBere
Baume (Eichen), die dort am Rand stehen, haben so groBe, strukturreiche Kronen,
dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass unsichtbare Hohlungen in groSerer
Hohe vorhanden sind. Hier sind Fledermaus-Sommerquartiere im Kronenbereich
moglich. Winterquartiere sind wegen den dort in der Hohe zu geringen Stamm-
durchmessern nicht moglich.

2.4.3.2Jagdgebiete (Nahrungsriume) und Flugleitlinien

Der Acker ist ohne potenzielle Bedeutung als Nahrungsraum fiir Fledermause. Die
Gras-/Staudenflur im siidlichsten Teil kann in Kombination mit dem Geholzrand
dort als Nahrungsgebiet mittlerer Bedeutung eingestuft werden.

Das 0stliche Geholz, die Landwehr, bietet Fledermausen potenziell eine gute,
dunkle Flugleitlinie, um den Siedlungsbereich Reppenstedts an der schmalsten
Stelle in Nord-Siid-Richtung zu durchqueren.
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2.5 Weitere potenziell vorhandene Arten des Anhangs IV

Da keine geeigneten Gewiasser im Untersuchungsgebiet vorhanden sind, konnen
Fortpflanzungsstiatten von Amphibien, Mollusken, Krebsen und Libellen des An-
hangs IV nicht vorhanden sein.

Die Haselmaus (Muscardinus avellanarius) ist nach VOLLZUGSHINWEISE (2010) im
niedersichsischen Tiefland nur gering verbreitet. Sie benotigt besonnte, fruchttra-
gende Hecken, die hier nicht vorhanden sind. Spuren dieser Art (Kobel) wurden
nicht gefunden.

Die Kaferart Eremit (Osmoderma eremita) kann in machtigen, alten Laubbaumen
vorkommen. Die bis zu 7,5 cm groBen Larven des Eremiten leben 3-4 Jahre im
Mulm von Baumhohlen, die z.B. von Spechten angelegt worden sind. Eine Larve
benétigt zu ihrer Entwicklung mindestens 11 Mulm. Brutstitte des Eremiten kann
fast jeder Laubbaum sein, der einen Mindestdurchmesser von ca. 80 Zentimetern
hat und groBe Hohlungen im Stamm oder an Asten aufweist. Bevorzugt werden die
ganz alten Baume. Solch groe Baume mit groBen Hohlungen sind hier nicht vor-
handen. Das Vorkommen dieser Art kann ausgeschlossen werden.

Der Nachtkerzenschwiarmer (Proserpinus proserpina) benotigt fiir sein Vorkom-
men Weidenroschen (Epilobium) oder Nachtkerzen (Oenothera) als Raupenfut-
terpflanze. Diese Pflanzen sind hier nicht vorhanden.

Andere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind nicht zu erwarten, da sie
sehr spezielle Lebensraumanspriiche haben (Moore, alte Walder, Trockenrasen
oder Heiden, spezielle Gewasser, marine Lebensraume), die hier nicht erfiillt wer-
den. Das gilt auch fiir die wenigen in Niedersachsen vorkommenden Pflanzenarten
des Anhangs IV.

3 Beschreibung des Vorhabens und seiner Wirkungen

3.1 Vorhabensbeschreibung

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 42 ,,Biirgerpark® soll die Schaffung
eines 6ffentlich zuginglichen und nutzbaren ,Biirgerparks“ (Landschaftsparks)
planungsrechtlich abgesichert werden.

Zudem wird am nordwestlichen Rand des Plangebietes ein Grundstiick in den
Plangeltungsbereich einbezogen und als ,,Allgemeines Wohngebiet* ausgewiesen.
Damit wird eine geringfiigige Arrondierung der an der Brockwinkler StraBe vor-
handenen einzeiligen Bebauung bezweckt und die bauleitplanerischen Vorausset-
zungen fiir ein Wohngrundstiick geschaffen.
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Abbildung 4: Konzept-Skizze fiir den Biirgerpark (Stand Juli 2021)

Die flachige Inanspruchnahme durch das Baufeld des Wohngebietes umfasst ca.
300 m2 der Ackerflache. Weitere ca. 450 m2werden durch den Garten des Wohn-
gebietes eingenommen.

Ca. 1,2 ha der Ackerflache mit den Bliihstreifen und der Gras-/Staudenflur werden
durch den Biirgerpark eingenommen. Der Park wird naturnah gestaltet mit Blu-
menwiesen, Gemiisebeeten, Geholzen und einer Streuobstwiese. Aus der Ackerfla-
che wird ein reicher strukturierter, parkartiger Lebensraum.
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Abbildung 5: Lage der Planung der Abbildung 3 im Lbild us Google-
Earth™

3.2 Baubedingte Wirkfaktoren

Die baubedingten Wirkfaktoren sind in der Regel Faktoren, die nicht von Dauer
sind. Nach Beendigung der Bauzeit sind die meisten Wirkfaktoren beendet. Aller-
dings sind nicht alle moglichen Wirkfaktoren wieder reversibel. Bei den reversib-
len Wirkfaktoren spielt es fiir die Starke der Beeintrachtigung eine groBe Rolle, in
welcher Jahreszeit sie auftreten.

Zu den baubedingten Wirkfaktoren gehoren u. a. die fiir den Baubetrieb benotig-
ten baulichen Anlagen wie Lagerflichen oder Baueinrichtungsflichen. Sie werden
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nach Beendigung der Bauzeit wieder entfernt. Hier werden fiir den Baubetrieb nur
Flachen genutzt, die spater auch fiir die geplante Bebauung vorgesehen werden.

Die Wirkungen des Baubetriebes werden im Rahmen des im Hochbau iiblichen
liegen. Spezielle Arbeiten, die besonderen Larm oder Schadstoffemissionen verur-
sachen, sind nicht vorgesehen und wegen der nétigen Riicksichtnahme auf be-
nachbarte Wohnbebauung ohnehin nicht zulissig.

Die Schadstoffbelastung durch die Emissionen des Baubetriebes wird sich nach
dem Stand der Technik im bei modernen Baumaschinen iiblichen Rahmen halten
und daher keine merklichen Veranderungen an der Vegetation oder der Gesund-
heit von Tieren im Umfeld der Baustellen hervorrufen. Zumindest werden die
baubedingten Schadstoff-, Staub- und Schwebstoffemissionen aufgrund ihres
temporaren Auftretens nicht entscheidungserheblich sein.

Die Lirmemissionen, die durch den Baubetrieb entstehen konnen, konnen zum
jetzigen Zeitpunkt nicht genau abgeschéatzt werden. Es ist jedoch anzunehmen,
dass hier nur die betriebsbedingten Wirkungen vorweg genommen werden. Das
benachbarte Wohngebiet erzwingt eine gewisse Obergrenze des Larms. Insgesamt
nehmen die baubedingten Faktoren die spateren anlage- und betriebsbedingten
Wirkungen vorweg.

3.3 Anlagebedingte Flacheninanspruchnahmen durch Versiegelung und
Uberbauung

Bei den anlagebedingten Projektwirkungen handelt es sich iiberwiegend um dau-
erhafte und bleibende Wirkungen, die im Zusammenhang mit den baulichen Anla-
gen stehen. Von diesen Anlagen gehen dauerhafte und neue Flacheninanspruch-
nahmen und eventuelle Trennwirkungen sowie visuelle Wirkungen auf das Umfeld
aus.

Durch das Vorhaben werden bisher unversiegelte Flachen im Umfang von max.
525 m2 liberbaut und verlieren damit ihre Funktionen fiir den Naturhaushalt.

Fiir das zur Bebauung vorgesehene Gelande wird vorsorglich angenommen, dass
die vorhandene Vegetation fast vollstindig beseitigt wird.

3.4 Betriebsbedingte Wirkfaktoren

Schadstoff- und Larmemissionen sind durch die Anspriiche der Wohnbevolkerung
und deren Schutzregelungen so weit begrenzt, dass keine Probleme fiir Tiere auf-
treten. Ob und wie stark der Park zukiinftig beleuchtet wird, ist noch nicht festge-

legt (vgl. Kap. 3.7).
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3.5 Wirkungen auf Végel

Von Bedeutung fiir Vogel ist der Flachenverlust von insgesamt ca. 1,2 ha Offenland
bei einer Zunahme eines halboffenen, mit Geholzen bestandenen Lebensraumes.

3.5.1 Wirkung auf Arten mit gro3en Revieren

Arten der Tabelle 1 mit groBen Revieren oder Arten, die hier nur Nahrungsgebiete
haben (Eichelhdher — Stieglitz), konnen entweder in die Umgebung ausweichen,
die groBflachig von dhnlichen Lebensraumstrukturen (Ackerrandern) gepragt ist
(vgl. Abbildung 1). Einige Arten, z.B. Feld- und Haussperling oder die Geholzbrii-
ter Eichelhaher, Elster oder Misteldrossel erhalten mit der parkartigen Flache eine
Erweiterung ihres Lebensraumes. Auch der Griinspecht kann einen Park besser
nutzen als einen Ackerrand.

3.5.2 Wirkung auf die Arten der Kulturlandschaft

Goldammer und Dorngrasmiicke sowie Fasan verlieren den von ihnen be-
vorzugten Saum aus Gebiischen zu offenen Flachen. In Parks kommen sie nicht
mehr vor. In der Umgebung (Abbildung 1) gibt es weitere ahnliche Flachen, jedoch
wire ein Ausweichen fiir die betroffenen Arten nur moglich, wenn in den Alterna-
tivlebensraumen keine bereits besetzten Reviere bestiinden. Vorsorglich (und aus
biologisch - 6kologischen GesetzmaBigkeiten heraus) muss jedoch angenommen
werden, dass benachbarte potenzielle Reviere bereits besetzt sind und nicht zum
Ausweichen zur Verfiigung stehen. Zumindest miisste in die am schlechtesten ge-
eigneten (und deshalb bisher gemiedenen) Habitate ausgewichen werden. Ein
Ausweichen in benachbart bestehende dhnliche Lebensraume ist daher aus biolo-
gischen Uberlegungen nur in geringem MaB mdoglich. Vorsorglich muss daher da-
von ausgegangen werden, dass die vorhandenen Vogelbrutreviere so beschadigt
werden, dass sich die Zahl der Vogelreviere dieser Arten verkleinert. Die 6kologi-
schen Funktionen der Brutreviere im Sinne des § 44 (5) BNatSchG bleiben damit
nicht im vollen Umfang erhalten. Der Bestand wird sich verkleinern (Verlust von
jeweils mindestens einem Revier, d.h. Zerstorung der Fortpflanzungsstitte) oder
zumindest werden sich die Lebensbedingungen so verschlechtern, dass z.B. der
Bruterfolg geringer wird, was einer Beschadigung der Fortpflanzungsstitte ent-
spricht. Um die Zahl bzw. Qualitat der Vogelreviere zu erhalten, miisste ein ca. 100
m langer, neuer Saum als Kompensation geschaffen werden. Der Nordrand des
Parks und des neuen Wohngebietes wiirde sich dafiir anbieten. Damit wiirden die
okologischen Funktionen dieser Flachen erhalten bleiben. Es ist dann zu erwarten,
dass fiir die drei Arten die 6kologischen Funktionen erhalten bleiben.

3.5.3 Wirkung auf Geholzvogelarten mit kleinen Revieren

Die iibrigen Arten mit kleineren Revieren (Amsel — Zaunkonig) verlieren keine An-
teile Threr Reviere, denn sie werden langfristig vom vermehrten Geholzaufwuchs
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im Park profitieren. Es handelt sich zudem um Arten, deren Bestiande in Nord-
deutschland in den letzten Jahrzehnten mit der Zunahme der Geholze im Sied-
lungsraum eher zugenommen haben (z.B. MITSCHKE 2012 fiir das Hamburger Um-
land) und daher auch kleine Bestandssenkungen wiahrend der Bauphase leicht
verkraften konnen. Langfristig bleiben die Funktionen der betroffenen Lebensstat-
ten daher im raumlichen Zusammenhang! erhalten bzw. entstehen sogar neu.

Alle diese Arten sind ungefihrdet. Sie gehoren zu den anpassungsfahigen Arten,
die nahezu iiberall in Siedlungen vorkommen und dort im Bestand oft sogar noch
zunehmen. Der Verlust einzelner Brutreviere wiirde nicht den Erhaltungszustand
dieser Arten gefahrden. Ein eventueller Verlust der Reviere wird nicht zu einem
ungiinstigen Erhaltungszustand und damit Gefahrdung der Arten im Raume
Reppenstedt fiihren. Eine eventuelle kurzfristige Bestandsverminderung bis zur
Neuentwicklung von Geholzen konnen diese Arten mit ihren groBen Populationen
tiberstehen, ohne dass es zu einem Bestandseinbruch kommt.

Die hier vorkommenden Vogel gehoren samtlich zu den im Hinblick auf diskonti-
nuierlichen Larm storungsunempfindlichen Arten. Stérungen durch BaumaBnah-
men in der Umgrenzung des Plangebietes werden kaum iiber die Grenzen der Bau-
stelle hinausreichen.

Es kommt also nicht zu nennenswerten Storungen tiber den Bereich, in dem ge-
baut wird, hinaus.

3.6 Wirkungen auf Fledermause

Mit den zur Bebauung vorgesehenen Flachen gehen keine Standorte fiir Fleder-
mausquartiere verloren.

Es geht nur ein sehr geringer Teil von potenziellen Jagdhabitaten geringer Bedeu-
tung fiir Fledermause kurzzeitig verloren. Der Radius, in dem Flederméause nach
Nahrung suchen, ist artspezifisch verschieden groB. Den geringsten Aktivitatsradi-
us hat die Zwergfledermaus mit bis zu 2 km um das Quartier, wihrend der GroBe
Abendsegler seine Jagdfliige iiber 20 km Entfernung vom Quartier ausdehnt
(DIETZ et al. 2007). Der Verlust der Vegetationsmasse im Untersuchungsgebiet ist
nicht als so schwer einzustufen, dass davon eventuell vorhandene benachbarte
Fortpflanzungsstitten in ihrer Funktion beeintrachtigt wiirden. Angesichts der
verbleibenden Garten- und Geholzbereiche in der Umgebung (Abbildung 1) ist der
Verlust unbedeutend. Zudem gelten solche Nahrungsraume nicht als Lebensstat-
ten im Sinne des § 44 BNatSchG (vgl. Kap. 4.1.2). Aufgrund ihres groBen Aktions-

t  Da Vogel vergleichsweise mobil sind, ist anzunehmen, dass die in Norddeutschland vorkom-
menden Individuen der betreffenden Arten eine zusammenhangende Population bilden. Der
raumliche Zusammenhang dieser Population ist demnach sehr weit.
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radius konnen die potenziell vorhandenen Arten ausweichen. Langfristig verbes-
sern sich die Bedingungen fiir Fledermause durch den neuen Park. Abhangig ist

diese Wirkung von einem Lichtkonzept, das im Park keine iiberfliissige Beleuch-
tung vorsieht.

Eine Beleuchtung des Geholzes am Ostrand (Landwehr) konnte zur Unterbre-
chung einer potenziellen Flugleitlinie fiihren. Solche Unterbrechungen konnen die
Vernetzung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten (Quartieren verschiedener Art)
mit Nahrungsflichen behindern und damit zu Funktionseinschrankungen der
Fortpflanzungs- und Ruhestitten beitragen und sollte daher vermieden werden.

3.7 Hinweise zu Lichtemissionen

Bei Insekten ist die anlockende Wirkung des Lichts fiir einige Arten bekannt. Die
Insekten werden durch kiinstliche Lichtquellen aus ihrer natiirlichen Umgebung
angelockt und konnen dort ihre 6kologische Funktion nicht mehr oder nur noch
eingeschrankt erfiillen. Sie fehlen in der Nahrungskette sowie als Fortpflanzungs-
partner. Viele Individuen verenden direkt in oder an der Lichtquelle oder sind so
geschwicht, dass sie leichte Beute fiir Vogel oder Fledermause darstellen (EISEN-
BEIS 2013). Einige Tierarten, z.B. Fledermause, benétigen in ihrer Erndhrung mas-
senweise vorkommende Insektenarten. Durch starke Lichtemissionen dndert sich
in Folge des ,Staubsaugereffekts“ die Dichte an nachtlich fliegenden Insekten ge-
nerell.

Bei Vogeln werden Beeintrachtigungen wahrend der Brutzeit von solchen wahrend
der Zugzeit unterschieden. Kunstlicht kann hier zu Anderungen der zeitlichen Ak-
tivitatsmuster fiihren, z.B. Gesang wiahrend ungewohnlicher Tages- oder Jahres-
zeiten (ABT 1997, HELD et al. 2013) oder verfrithter Brutbeginn. Damit ist jedoch
nicht zwangslaufig eine Beeintrachtigung verbunden, sondern die Vogel nutzen im
Gegenteil eine Moglichkeit zur Erweiterung ihres Lebensraumes (ABT & SCHULTZ
1995, HELD et al 2013). Nachtziehende Vogelarten konnen in Abhangigkeit von der
Witterung durch Kunstlicht in ihrer Orientierung gestort werden, im schlimmsten
Fall durch einen Direktanflug der Lichtquelle (SCHMIEDEL 2001). Das tritt jedoch
nur bei blendenden Lichtquellen (Bsp. Leuchttiirme) bei bestimmten Wetterlagen
auf (BALLASUS et al. 2009). Starke Scheinwerfer, die nach oben abstrahlen, oder
nachtliche ,Lasershows® sind im Plangebiet nicht vorgesehen.
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Licht wirkt auf Fledermause

1. indirekt anlockend, wenn Insektenkonzentrationen an AuBenlampen bejagt und
abgesammelt werden (nicht alle und eher die unempfindlicheren Arten; zudem
problematisch hinsichtlich Insektenschutz),

2. abschreckend, weil Fledermause in beleuchteten Arealen Fressfeinden stiarker
ausgeliefert sind.

a. beleuchtete Hohleneinginge konnen dadurch unbrauchbar werden,

b. beleuchtete Areale werden gemieden, was zur Verkleinerung der
Jagdgebiete fithren und Flugverbindungsstrecken unterbrechen
kann.

Lichtemissionen konnen durch sinnvolle Gestaltung und Betriebsfiihrung stark
minimiert werden. Die Auswirkungen durch Lichtemissionen insbesondere auf
Vogel und Insekten konnen durch den Einsatz von Beleuchtungsanlagen mit ei-
nem fiir diese Tierarten wirkungsarmes Spektrum und einer moglichst weitgehen-
den Vermeidung von Lichtemissionen minimiert werden (EISENBEIS & EICK 2011,
HELD et al. 2013, SCHROER et al. 2019).

Die Auswirkungen durch Lichtemissionen insbesondere auf Vogel und Insekten
konnen durch den Einsatz von Natriumdampf-Hochdrucklampen und Beleuch-
tungsanlagen mit einem fiir diese Tierarten wirkungsarmes Spektrum (moglichst
swarm®, d.h. ins rot verschoben, Meidung der kurzwelligen Frequenzen) und einer
moglichst weitgehenden Vermeidung von Lichtemissionen minimiert werden. Die
Beleuchtung sollte im warmeren Farbton warmweiB bei ca. 3.000 Kelvin liegen.

Wichtigster Minimierungsfaktor ist jedoch das gezielte Einsetzen von Licht nur
dort, wo es gebraucht wird und das Vermeiden von diffusem ,,Rundumlicht*
(HELDT et al. 2013, SCHROER et al. 2019). Wichtigste VermeidungsmaBnahme im
hier betrachteten Vorhaben ist der Verzicht auf nach AuBen strahlende Beleuch-
tung am Rand des Wohngeldndes. Auch mit der gezielten Abschaltung in Berei-
chen, die nur bei Bedarf beleuchtet werden miissten, kann eine starke Minderung
der Wirkung erzielt werden (Verwendung von Bewegungsmeldern). Umfassende
Hinweise zur naturschutzgerechten Gestaltung von AuBenbeleuchtungsanlagen
geben SCHROER et al. (2019).

4 Artenschutzpriifung

Im Abschnitt 5 des Bundesnaturschutzgesetzes sind die Bestimmungen zum
Schutz und zur Pflege wild lebender Tier- und Pflanzenarten festgelegt. Neben
dem allgemeinen Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen (§ 41) sind im § 44
strengere Regeln zum Schutz besonders und streng geschiitzter Arten festgelegt.
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In diesem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag werden die Bestimmungen des be-
sonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG behandelt.

Eine Satzung kann selbst nicht gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG ver-
stoBen, sondern nur dessen Vollzug. Sie verst6Bt jedoch gegen § 1 Abs. 3 BauGB,
wenn bei der Beschlussfassung absehbar die Zugriffsverbote des § 44 uniiberwind-
liche Hindernisse fiir die Verwirklichung darstellen. Es ist also festzustellen, ob
eventuelle Verletzungen der Zugriffsverbote iiberwunden werden konnen.

4.1 Zu beriicksichtigende Arten

Bei der Feststellung der vorkommenden und zu betrachtenden betroffenen Arten
wird unterschieden, ob sie nach europaischem (FFH-RL, VSchRL) oder nur deut-
schem Recht geschiitzt sind. Nach der neuen Fassung des BNatSchG ist klarge-
stellt, dass fiir nach § 15 BNatSchG zulassige Eingriffe sowie fiir Vorhaben in Ge-
bieten mit Bebauungsplanen nach § 30 BauGB, wihrend der Planaufstellung nach
§ 33 BauGB und im Innenbereich nach § 34 BauGB die artenschutzrechtlichen
Verbote nur noch bezogen auf die europaisch geschiitzten Arten, also die Arten des
Anhang IV der FFH-Richtlinie und die europiischen Vogelarten, gelten. Fiir Arten,
die nur nach nationalem Recht (z.B. Bundesartenschutzverordnung) besonders ge-
schiitzt sind, gilt der Schutz des § 44 (1) BNatSchG nur fiir Handlungen auBerhalb
von nach § 15 BNatSchG zugelassenen Eingriffen. Eine Verordnung nach § 54 (1)
Nr. 2 BNatSchG wurde bisher nicht erlassen.

Im hier vorliegenden Fall betrifft das Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie
(Fledermause) und alle Vogelarten.

4.1.1 Zu beriicksichtigende Lebensstiitten von européischen Vogelar-
ten

Nach § 44 BNatSchG ist es verboten, europaischen Vogelarten nachzustellen, sie
zu fangen, zu verletzen, zu toten, sie erheblich zu storen oder ihre Entwicklungs-
formen, Fortpflanzungs- und Ruhestitten der Natur zu entnehmen, zu beschadi-
gen oder zu zerstoren. Der Tatbestand des T6tens, Verletzens oder der Entnahme
von Individuen sowie des Storens wird durch die Wahl des Rodungszeitpunktes
von Geholzen und der Baufeldfreimachung im Winterhalbjahr (allgemeine Rege-
lung des § 39 BNatSchG) vermieden. Es verbleibt in dieser Untersuchung die Fra-
ge nach der Beschiadigung von Fortpflanzungs- und Ruhestitten.

Fortpflanzungsstitten sind die Nester der Vogel inkl. eventueller dauerhafter Bau-
ten, z.B. Spechthohlen. Fiir Brutvogel, die sich jedes Jahr einen neuen Nistplatz
suchen, ist das Nest nach dem Ausfliegen der letzten Jungvogel funktionslos ge-
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worden und eine Zerstorung des alten Nestes somit kein Verbotstatbestand. In
diesen Fillen ist das gesamte Brutrevier als relevante Lebensstitte heranzuziehen:

Trotz eventueller Inanspruchnahme eines Brutplatzes kann von der Erhaltung der
Brutplatzfunktion im Brutrevier ausgegangen werden, wenn sich innerhalb des
Reviers weitere vergleichbare Brutmoglichkeiten finden, an denen die Brutvogel
ihr neues Nest bauen konnen. In diesem Fall ist die Gesamtheit der geeigneten
Strukturen des Brutreviers, in dem ein Brutpaar regelmaBig seinen Brutplatz
sucht, als relevante Lebensstitte (Fortpflanzungs- und Ruhestitte) anzusehen.
Soweit diese Strukturen ihre Funktionen fiir das Brutgeschift trotz einer teilweisen
Inanspruchnahme weiter erfiillen, liegt keine nach § 44 relevante Beschadigung
vor. Solange also die Summe der Lebensstitten in dem fiir die betroffenen Arten
erreichbaren Umfeld erhalten wird, werden in diesem Sinn keine Verbote des § 44
verletzt. Vogelfortpflanzungs- und Ruhestitten sind also dann betroffen, wenn ein
ganzes Brutrevier, in dem sich regelmaBig genutzte Brutplitze befinden, so be-
schadigt wird, dass es aufgegeben werden muss. Das ist z.B. dann der Fall, wenn
die verloren gehende Flache ungefahr der halben GrofBe eines Vogelreviers ent-
spricht.

Zu betrachten ist also, ob Brutreviere von europaischen Vogelarten so beschadigt
werden, dass sie ihre Funktion verlieren. Diese Frage wird in Kap. 3.5 beantwortet:
Es werden moglicherweise Brutreviere von Goldammer, Dorngrasmiicke und Fa-
san so beschadigt, dass sie ihre Funktion verlieren konnten. Mit der Schaffung ei-
nes neuen Saumes kann das jedoch kompensiert werden.

4.1.2 Zu beriicksichtigende Lebensstitten von Fledermausen
Fortpflanzungs- und Ruhestitten von Flederméausen sind ihre Quartiere.

Jagdgebiete gehoren nicht zu den in § 44 aufgefiihrten Lebensstitten, jedoch kon-
nen sie fiir die Erhaltung der 6kologischen Funktion der Fortpflanzungsstitten
Bedeutung erlangen. Das trifft dann zu, wenn es sich um besonders herausragende
und fiir das Vorkommen wichtige limitierende Nahrungsraume handelt.

Durch das Vorhaben gehen keine Fortpflanzungs- und Ruhestétten von Fleder-
mausen verloren (Kap. 3.6).

Wenn die Flugleitlinie entlang der Landwehr am Ostrand von Beleuchtung freige-
halten wird, gehen keine Nahrungsraume in so bedeutendem Umfang verloren,
dass ein Funktionsverlust eventuell vorhandener, benachbarter Fortpflanzungs-
stiatten zu befiirchten wire.
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4.2 Priifung des Eintretens der Verbote nach § 44 BNatSchG

Die zutreffenden Sachverhalte werden dem Wortlaut des § 44 (1) BNatSchG stich-
wortartig gegeniibergestellt.

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten (Zugriffsverbote)
1. wild lebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu
fangen, zu verletzen oder zu toten oder ithre Entwicklungsformen aus der
Natur zu entnehmen, zu beschddigen oder zu zerstoren,

a. Dieser Tatbestand wird im Hinblick auf Vogel nicht erfiillt, wenn die
Arbeiten zur Baufeldriumung im Winterhalbjahr und auBerhalb der
Brutzeit der Vogel beginnen (allgemein giiltige Regelung § 39
BNatSchG).

Fledermause sind nicht betroffen.

2. wild lebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europdischen Vo-
gelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinte-
rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu storen; eine erhebliche Storung
liegt vor, wenn sich durch die Storung der Erhaltungszustand der lokalen
Population einer Art verschlechtert,

b. Der Baubetrieb fiihrt nicht zu erheblichen Stérungen der umgeben-
den Tierwelt (Kap. 3.5). Storungen, die zu Lebensraumverlusten oder
Totungen fithren, werden unter Nr. 1 und 3 behandelt.

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestdtten der wild lebenden Tiere der besonders
geschiitzten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschddigen oder zu
zerstoren,

a. Fortpflanzungs- oder Ruhestitten von Vogelarten werden im Falle
der Saumbriiter beschadigt (Kap. 3.5.2). Da die meisten Geholzvo-
gelarten in Norddeutschland zurzeit im Bestand zunehmen oder auf
hohem Niveau stabil sind, konnen die meisten Arten ausweichen

(Kap. 3.5.1und 3.5.3).
Potenzielle Lebensstiatten von Fledermausen werden nicht bescha-
digt, wenn der Ostrand nicht zu stark beleuchtet wird (Kap. 3.6).

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder thre Standorte zu be-
schddigen oder zu zerstoren.

b. Solche Pflanzen kommen hier potenziell nicht vor.
Bei einer Verwirklichung des Bebauungsvorhabens kommt es demnach zum Ein-
treten eines Verbotes nach § 44 (1) BNatSchG. Damit wiirde zur Verwirklichung
des Vorhabens voraussichtlich eine Ausnahme nach § 45 (7) BNatSchG erforder-
lich.

Eine Ausnahme gemai8 § 45 (7) BNatSchG von den Verbotstatbestinden des § 44
(1) BNatSchG wird nicht erforderlich, wenn durch AusgleichsmaBnahmen sicher-
gestellt werden kann, dass die okologische Funktion der betroffenen Fortpflan-
zungs- und Ruhestitten kontinuierlich erhalten bleiben. Mit der Durchfiihrung
von Vermeidungs- und KompensationsmaBBnahmen (Kap. 4.3) kann das Eintreten
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der Verbotstatbestdnde vermieden werden. Es wird dann durch AusgleichsmaB-
nahmen sichergestellt, dass die 6kologischen Funktionen der betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestatten weiterhin erhalten bleiben.

4.3 VermeidungsmalBBnahmen und KompensationsmaBnahmen

Es ergeben sich somit aufgrund der Priifung des Eintretens der Verbote nach § 44
BNatSchG folgende notwendige MaBnahmen:

— Keine Rodung von Geholzen und Beginn der Bauarbeiten in der Brutzeit (01.
Marz bis 30. September, allgemein giiltige Regelung § 39 BNatSchG).

— Schaffung eines neuen Saumes (z.B. Anlegen von Feldhecken mit Brachestrei-
fen in ausgeraumter Agrarlandschaft von ca. 100 m), z.B. am Nordrand.

— Vermeidung von Beleuchtung des Ostrandes (Landwehr).

5 Zusammenfassung

In der Gemeinde Reppenstedt soll eine Ackerflache zu einem Biirgerpark entwi-
ckelt und auf einer kleinen Teilflache mit einem Einzel-Wohngebaude neu bebaut
werden. Eine Potenzialanalyse ergibt das potenzielle Vorkommen einer Reihe von
Brutvogelarten und weiteren Vogelarten, die das Untersuchungsgebiet regelmafig
zur Nahrungssuche nutzen (Kap. 2.3, Tabelle 1). Fledermause haben kein Potenzial
fiir Quartiere im Untersuchungsgebiet, jedoch konnte am Ostrand eine Flugleitli-
nie bestehen (Kap. 2.4.3).

Fiir die Arten, die nach den europiischen Richtlinien (FFH-RL, Anh. IV [Fleder-
mause] und europ. Vogelarten) geschiitzt sind, wird eine artenschutzrechtliche Be-
trachtung vorgenommen.

Einige der im Untersuchungsgebiet potenziell vorkommenden Brutvogelarten der
Saume (Dorngrasmiicke, Goldammer, Fasan) sind bei der Umwandlung des Gebie-
tes zumindest von einer Beschadigung ihrer Fortpflanzungsstitte im Sinne des §
44 BNatSchG durch das Vorhaben betroffen (Kap. 3.5). Die 6kologischen Funktio-
nen konnen durch KompensationsmaBBnahmen weiterhin erhalten bleiben, so dass
die Notwendigkeit einer Ausnahme nach § 45 BNatSchG vermieden werden kann.
Die meisten anderen Arten erfahren keine Beeintrachtigung oder langfristig eine
Forderung.

Potenzielle Fortpflanzungs- und Ruhestétten von Fledermausen werden nicht be-
schidigt, wenn der Ostrand (Landwehr) nicht beleuchtet wird (Kap. 3.6).
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Bei der Verwirklichung der Inhalte der Planung kommt es nicht zwangslaufig zu
VerstoBen gegen die Verbote des § 44 BNatSchG. Der Planung stehen somit dies-
beziiglich keine uniiberwindbaren Hindernisse entgegen.
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SAMTGEMEINDE GELLERSEN
51. Anderung Flichennutzungsplan SG Gellersen ,,Biirgerpark” (OT Reppenstedt)
- Behérdenbeteiligung gemaB § 4 Abs. 2 BauGB (Schreiben vom 02.07.2024)

- Beteiligung der Offentlichkeit gemiR § 3 Abs. 2 BauGB (12.07. —22.08.2024)

Abwagungsvorschldge

A. Der nachfolgenden Tabelle ist zu entnehmen, welche Behdrden, sonstige Trager offentlicher Belange sowie Nach-
bargemeinden gemal § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurden und ob eine Stellungnahme abgegeben wurde.

Stellung- Stellungnahme Keine Blatt
Nr. nahme mit ohne Bedenken | Stellungnahme NI,
Anregung oder Anregung abgegeben
Behérde / sonstige Trager 6ffentlicher Belange
1 Landkreis Lineburg, Regionalplanung 20.08.2024 3-4
2 Agentur fur Arbeit Liineburg 04.07.2024
3 Amt fiir Regionale Landesentwicklung BZ Ost X
4 BUND Deutschland, Regionalverband Elbe-Heide X
5 DB Energie GmbH 18.07.2024
6 Deutsche Telekom Technik GmbH 12.07.2024
7 E.ON Avacon AG X
8 Exxon Mobil Production Deutschland GmbH 04.07.2024
9 Finanzamt Liineburg X
10 | Gasunie Deutschland Transport Services GmbH 04.07.2024
11 | Gemeinde Kirchgellersen X
12 | Gemeinde Mechtersen 23.07.2024
13 | Gemeinde Sldergellersen X
14 | Gemeinde Vogelsen X
15 | Gemeinde Westergellersen X
16 | GFA Luneburg—gkAo6R X
17 Handwerkskammer Braunschweig-Liineburg-Stade 15.08.2024
18 Hansestadt Liineburg, FB Stadtplanung X
19 Holger Meins, NLSTBV Liineburg X
20 | Industrie- und Handelskammer Lineburg-Wolfsburg X
21 Kirchenkreisamt Liineburg X
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51. Anderung Flichennutzungsplan SG Gellersen ,Biirgerpark” (OT Reppenstedt) -

- Behérdenbeteiligung gemal § 4 Abs. 2 BauGB (Schreiben vom 02.07.2024)
- Beteiligung der Offentlichkeit gem3R § 3 Abs. 2 BauGB (12.07.-22.08.2024)

Abwdgung zu:

Stellung- Stellungnahme Keine Blatt
Nr. nahme mit ohne Bedenken | Stellungnahme Nr
Anregung oder Anregung abgegeben ’
22 Kreishandwerkerschaft Lineburger Heide, Lineburg X
23 Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) 19.08.2024
2 Landesamt fiir Geoinformation und Landvermessung X
Niedersachsen (LGLN) — Katasteramt
25 Landwirtschaftskammer Hannover, Bezirksstelle Uelzen 16.07.2024
26 NABU, Kreisgruppe Liineburg X
27 NABU, Landesverband Niedersachsen e.V. X
28 Naturschutzverband Liineburger Heide X
29 Niedersachsische Landesbehdrde fiir Straenbau und 04.07.2024 4
Verkehr
30 Niedersachsisches Landesforsten, Forstamt Sellhorn 09.08.2024
Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft,
31 , - X
Kisten- und Naturschutz, Liineburg
32 Niedersachsisches Landesamt fiir Bodenforschung X
33 Niedersachsisches Landesamt fiir Denkmalpflege X
34 PLEDOC GmbH 19.07.2024
35 Polizeiinspektion Liineburg X
36 | Samtgemeinde Bardowick 04.07.2024
37 | Samtgemeinde limenau 05.08.2024
38 | Samtgemeinde Salzhausen X
39 | Staatliches Baumanagement Liineburger Heide X
40 | Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Liineburg X
41 Tennet TSO GmbH 04.07.2024
42 | Vodafone Kabel Deutschland GmbH 16.08.2024
43 | Wasserbeschaffungsverband Liineburg-Sud X
44 | Wasserverband der [Imenau-Niederung 12.08.2024
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51. Anderung Flichennutzungsplan SG Gellersen ,Biirgerpark” (OT Reppenstedt) - Abwagung zu:
- Behérdenbeteiligung gemal § 4 Abs. 2 BauGB (Schreiben vom 02.07.2024)
- Beteiligung der Offentlichkeit gem3R § 3 Abs. 2 BauGB (12.07.-22.08.2024)

Stellungnahme Nr. 1
Landkreis Lineburg vom 20.08.2024

Abwagungsvorschlag

ich bedanke mich fur die Beteiligung an oben genanntem Verfahren und nehme zu dem
Vorhaben wie folgt Stellung:

Regionalplanung (FD Regional- und Bauleitplanung)
Es bestehen keine Bedenken.

Bauordnung (FD Bauen)
Keine Bedenken, Hinweise oder Anregungen.

Bodendenkmalschutz (FD Umwelt)

Ostlich angrenzend befindet sich mit der Liineburger Landwehr ein Bodendenkmal. Die
Landwehr darf von den MaRnahmen nicht beeintrachtigt werden.

Fir die zur ErschlieBung erforderlichen MalRnahmen des Wegebaus wurde am
01.03.2022 eine Ausnahmegenehmigung erteilt. Bei Ausarbeitung der Feinplanung sind
die dortigen Auflagen zu beachten. Ebenso wird fir BaumaRnahmen und die endgiiltige
Herstellung des Wegenetzes eine enge Abstimmung mit dem NLD empfohlen.

Gegen das Vorhaben bestehen aus bodendenkmalfachlicher Sicht keine Bedenken. Im
Wirkungsbereich des Vorhabens sind zurzeit keine Bodenfunde bekannt. Auf die Anzei-
gepflicht von Kulturdenkmalen gemaR § 14 NDSchG wird hingewiesen. Sachen oder
Spuren, bei denen Anlass zur Annahme gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Boden-
funde) sind, sind unverziiglich der Gemeinde oder einem Beauftragen der archaologi-
schen Denkmalpflege (gem. § 22 NDSchG ) anzuzeigen.

Natur- und Landschaftsschutz (FD Umwelt)

Aus Sicht des Naturschutzes ist eine hthere Wertigkeit im Vergleich zur konventionellen
Ackernutzung zu erwarten. Gleichzeitig kommt es potenziell zu mehr Stérungen durch
den Besucherverkehr.

Die in der vorherigen Beteiligung geforderte Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung liegt bisher
nicht vollumfanglich vor. Die Beschreibungen im parallel aufgestellten B-Plan Nr. 42
.Burgerpark” sind hier zu ungenau und unprazise.

Auch wurden keine Bereiche der Flachen festgesetzt, auf denen ein Ausgleich fir den
Eingriff erfolgen kann.

Das angrenzenden LSG wurde nachrichtlich Gbernommen, das LSG darf nicht beein-
trachtigt oder beschadigt werden. Die Auflagen aus der Ausnahmegenehmigung zum
Wegebau sind zu beachten.

zu Regionalplanung (FD Regional- und Bauleitplanung)
Wird zur Kenntnis genommen.

zu Bauordnung (FD Bauen)
Wird zur Kenntnis genommen.

zu Bodendenkmalschutz (FD Umwelt)

Die Anregung wird berlcksichtigt.

Die Auflagen werden bei Ausarbeitung der Feinplanung beachtet. Darliber hinaus erfolgt
eine enge Abstimmung mit dem NLD.

zu Natur- und Landschaftsschutz (FD Umwelt)

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen.

Auf der Ebene des parallel aufgestellten Bebauungsplanes Nr. 42 wird ersichtlich, dass
eine deutliche 6kologische Aufwertung der Flache erfolgen wird. Allein deshalb wird kein
separater Ausgleich erforderlich. Auch innerhalb des Plangebietes werden keine konkre-
ten Ausgleichsflachen benannt, da es nahezu auf der gesamten Flache eine Aufwertung
gegeniber der Ausgangssituation (Acker) geben wird.

Die Auflagen aus der Ausnahmegenehmigung werden beim Wegebau im angrenzenden
LSG beachtet.

Planwerkstatt Holzer, Liineburg
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Wald (FD Umwelt)

Wald im Sinne des NWaldLG befindet sich nicht im Anderungsbereich. Wald besteht
allerdings in angrenzenden Teilen der Landwehr. Der dortige Wald ist nicht zu beein-
trachtigen.

Wasserwirtschaft (FD Umwelt)
Keine Bedenken

Immissionsschutz (FD Umwelt)
Aus Sicht des Immissionsschutzes bestehen keine Bedenken.

Bodenschutz (FD Umwelt)
Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken. Schéadliche Bodenverande-
rungen sind derzeit nicht bekannt.

StraBenverkehr (FD Verkehrsangelegenheiten und BuBgeldstelle)
Ich habe keine verkehrsrechtlichen Anmerkungen.

zum Wald (FD Umwelt)
Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
Wald wird nicht beeintrachtigt.

zur Wasserwirtschaft (FD Umwelt)
Wird zur Kenntnis genommen.

zum Immissionsschutz (FD Umwelt)
Wird zur Kenntnis genommen.

zu Bodenschutz (FD Umwelt)

Wird zur Kenntnis genommen.

zum StraBenverkehr (FD Verkehrsangelegenheiten und BuBgeldstelle)
Wird zur Kenntnis genommen.

Stellungnahme Nr. 29
Niedersachsische Landesbehorde fiir Straenbau und Verkehr vom 04.07.2024

Abwagungsvorschlag

von der Bekanntmachung Uber die 6ffentliche Auslegung der o. g. Planvorhaben habe ich
Kenntnis genommen.

Hiermit verweise ich auf unsere Stellungnahme, die von uns am 02.03.2021 im Rahmen
der friihzeitigen ToB — Beteiligung abgegeben habe, welche weiterhin Bestand hat. Die
eingereichten Unterlagen habe ich zu meinen Akten genommen.

Die Genehmigung der 51. Flachennutzungsplandnderung bitte ich mir unter Beifligung
einer beglaubigten Ausfertigung (bevorzugt digital) mitzuteilen.

Die Ausfiihrungen werden zur Kenntnis genommen.
Nach erfolgter Genehmigung wird eine beglaubigte Ausfertigung tGbermittelt.

Planwerkstatt Holzer, Liineburg Stand: September 2024 Seite 4




	Inhaltsverzeichnis
	Aushang
	 TOP 7 Ernennung des Ortsbrandmeisters der Ortsfeuerwehr Kirchgellersen
	Ernennung_des_Ortsbrandmeisters_der_Ortsfeuerwehr~ S_X_431

	 TOP 8 Verleihung der Ehrenbezeichnung „Ehrenortsbrandmeister“
	Verleihung_der_Ehrenbezeichnung_„Ehrenortsbrandme~ S_X_447

	 TOP 9 Bestellung eines ehrenamtlichen Wild- und Jagdschadenschätzers
	Bestellung_eines_ehrenamtlichen_Wild-_und_Jagdsch~ S_X_433

	 TOP 11 Neuwahl einer Samtgemeindebürgermeisterin_eines Samtgemeindebürgermeisters
	Neuwahl_einer_Samtgemeindebürgermeisterin_eines_S~ S_X_462

	 TOP 12 Samtgemeindewahlleitung und Stellvertretung für die Kommunalwahlen 2026
	Samtgemeindewahlleitung_und_Stellvertretung_für_d~ S_X_463

	 TOP 13 14._Änderungssatzung_zur_Entschädigungssatzung_der_Samtgemeinde_Gellersen___-_Aufwandsentschädigung_für_Ausbilder_im_Rahmen_der_modularen_Truppmann-Ausbildung
	14._Änderungssatzung_zur_Entschädigungssatzung_de~ S_X_428
	14._Änderungssatzung_zur_Entschädigungssatzung_de~ S_X_428_Anlage.1

	 TOP 14 7._Änderungssatzung_zur_Satzung_über_die_Erhebung_von_Gebühren_für_die_Benutzung_der_Friedhöfe_und_deren_Einrichtungen_in_der_Samtgemeinde_Gellersen_
	7._Änderungssatzung_zur_Satzung_über_die_Erhebung~ S_X_464
	7._Änderungssatzung_zur_Satzung_über_die_Erhebung~ S_X_464_Anlage.2

	 TOP 15 51._Änderung_des_Flächennutzungsplanes_betreffend_die_Gemeinde_Reppenstedt_(Bebauungsplan_Nr._42__Bürgerpark_)_-_Feststellungsbeschluss_
	51._Änderung_des_Flächennutzungsplanes_betreffend~ S_X_423
	51._Änderung_des_Flächennutzungsplanes_betreffend~ S_X_423_Anlage.1



